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Entwurf eines Gesetzes zur Einführung erstinstanzlicher 
Zuständigkeiten des Oberlandesgerichts in aktienrechtlichen 
Streitigkeiten 
 

A. Problem und Ziel 

Aktienrechtliche Streitigkeiten sind für die Gesellschaft sowie ihre Aktio-
näre, Arbeitnehmer und Kreditgeber, aber auch für die Gesamtwirtschaft 
von besonders großer Bedeutung. Bei den in der Praxis immer häufiger 
anzutreffenden Klagen gegen die Wirksamkeit von Hauptversammlungs-
beschlüssen ist allerdings zu beobachten, dass so genannte Berufskläger 
die aus der Blockadewirkung von Beschlussmängelklagen folgende 
Zwangslage ausnutzen, um sich ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen. 
Die zur Eindämmung missbräuchlicher Aktionärsklagen gedachte Auslage-
rung der Streitigkeiten über die Angemessenheit von Ausgleichsleistungen 
von Minderheitsaktionären in das Spruchverfahren erleichtert zwar die 
Eintragung der zugrunde liegenden Umstrukturierungsmaßnahmen in das 
Handelsregister. Wegen der teils langen Dauer der Spruchverfahren wer-
den unternehmerische Entscheidungen aber durch - mitunter jahrelange - 
Ungewissheit über das Erfordernis zusätzlicher Abfindungszahlungen in 
mehrstelliger Millionenhöhe blockiert. Dies beeinträchtigt die Wettbe-
werbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland. 

 

B. Lösung 

Zur Reduzierung des Drohpotentials der Beschlussmängelklagen von Be-
rufsklägern und zur schnellen Klärung der Abfindungsbeträge im Spruch-
verfahren ist der rechtskräftige Abschluss dieser Verfahren zu beschleu-
nigen. Dazu ist der Instanzenzug durch die Verlagerung der Eingangszu-
ständigkeit vom Landgericht zum Oberlandesgericht zu verkürzen.  
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C. Alternativen 

Als Alternative zu der vorgeschlagenen verfahrensrechtlichen Lösung käme die 
Einführung eines Mindestquorums für die Erhebung der Aktionärsklage in Be-
tracht. Ob damit ein umfassender Schutz vor Berufsklägern erreicht werden könn-
te, erscheint allerdings fraglich. In jedem Fall würde der Aktienbesitz redlicher 
Kleinaktionäre und deren Rechtsschutzmöglichkeiten beeinträchtigt, ohne dem 
Missstand der langen Verfahrensdauer bei Spruchverfahren abhelfen zu können.  

 

D. Finanzielle Auswirkungen 

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 

Keine. 

 

2. Vollzugsaufwand 

Für den Bund und die Länder ergeben sich durch die Verlagerung der Ein-
gangszuständigkeit für aktienrechtliche Streitigkeiten vom Landgericht 
zum Oberlandesgericht geringfügige personelle Mehrbelastungen. 
Daneben ist zu bedenken, dass durch den Wegfall einer Instanz auch die 
dort derzeit erhobenen Gerichtsgebühren entfallen. Diese Gebühren sind 
allerdings so gering, dass keine nennenswerten Auswirkungen auf die 
Haushalte zu erwarten sind. Im Übrigen steht dem Wegfall der Gebühren 
für eine Instanz eine angemessene Erhöhung der verbleibenden Gebüh-
ren gegenüber. Insgesamt werden die überschaubaren Mehrbelastungen 
durch erhebliche Vorteile für die als Aktiengesellschaften ausgestalteten 
Wirtschaftsunternehmen sowie deren Aktionäre, Kreditgeber und Arbeit-
nehmer aufgrund der schnelleren Entscheidung über aktienrechtliche 
Streitigkeiten deutlich überwogen. 

 

E. Sonstige Kosten 

Keine. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Einführung erstinstanzlicher 
Zuständigkeiten des Oberlandesgerichts in aktienrechtlichen 
Streitigkeiten 
 
Staatsministerium Baden-Württemberg Stuttgart, den 12. Dezember 2007

Der Staatssekretär  

 
An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Ersten Bürgermeister 
Ole von Beust 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Regierungen des Landes Baden-Württemberg und des Freistaates Sachsen 
haben beschlossen, dem Bundesrat den als Anlage mit Begründung beigefügten  

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung erstinstanzlicher 
Zuständigkeiten des Oberlandesgerichts in aktienrechtlichen 
Streitigkeiten 

zuzuleiten. 

Ich bitte, die Vorlage gemäß § 36 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Bundesrates 
in die Tagesordnung der Sitzung des Bundesrates am 20. Dezember 2007 
aufzunehmen. Nach Vorstellung im Plenum soll der Gesetzentwurf den 
Ausschüssen zur weiteren Beratung überwiesen werden.  

Mit freundlichen Grüßen 

Hubert Wicker 
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Entwurf eines Gesetzes 
zur Einführung erstinstanzlicher Zuständigkeiten  

des Oberlandesgerichts in aktienrechtlichen Streitigkeiten 
 

Vom ... 
 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Zivilprozessordnung 

 
Die Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezem-
ber 2005 (BGBl. I S. 3202, 2006 I S. 431), die zuletzt durch ….geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. In der Inhaltsübersicht werden nach den Angaben zu Abschnitt 2 des Bu-

ches 2 folgende Angaben eingefügt: 
 

„Abschnitt 3. Verfahren vor den Oberlandesgerichten 
Anzuwendende Vorschriften…………………………………………… 510c 
Entscheidender Richter………………………………………………… 510d 
Vorbereitender Einzelrichter…………………………………………… 510e“. 

 
2. § 36 Abs. 2 wird folgender Satz 2 angefügt: 
 

„Dies gilt nicht bei der Bestimmung des zuständigen Oberlandesgerichts im 
ersten Rechtszug.“ 

 
3. In Buch 2 wird nach Abschnitt 2 folgender Abschnitt 3 eingefügt: 
 

„Abschnitt 3. Verfahren vor den Oberlandesgerichten 
 

§ 510c. 
Anzuwendende Vorschriften. 

 
(1) Für das Verfahren vor den Oberlandesgerichten gelten die Vorschriften 
über das Verfahren vor den Landgerichten, soweit sich nicht aus den nach-
folgenden Bestimmungen Abweichungen ergeben. 
 
(2) Titel 4 des Abschnitts 1 des Buches 2 findet keine Anwendung. 
 
(3) Eine Klageänderung ist nur zulässig, wenn das Oberlandesgericht auch 
für den geänderten Streitgegenstand im ersten Rechtszug zuständig ist und 
die weiteren Voraussetzungen des § 263 vorliegen. 
 
(4) Eine Widerklage ist nur zulässig, wenn das Oberlandesgericht auch für 
den Streitgegenstand der Widerklage im ersten Rechtszug zuständig ist und 
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die weiteren Voraussetzungen des § 33 vorliegen. 
 
 

§ 510d. 
Entscheidender Richter. 

 
(1) Der Zivilsenat kann durch Beschluss den Rechtsstreit einem seiner Mit-
glieder als Einzelrichter übertragen, wenn 
1. die Sache keine besonderen Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtli-

cher Art aufweist, 
2. die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat und 
3. nicht bereits im Haupttermin zur Hauptsache verhandelt worden ist, es 

sei denn, dass inzwischen ein Vorbehalts-, Teil- oder Zwischenurteil er-
gangen ist. 

 
(2) Der Einzelrichter legt den Rechtsstreit dem Zivilsenat zur Entscheidung 
über eine Übernahme vor, wenn 
1. sich aus einer wesentlichen Änderung der Prozesslage besondere tat-

sächliche oder rechtliche Schwierigkeiten der Sache oder die grundsätz-
liche Bedeutung der Rechtssache ergeben oder 

2. die Parteien dies übereinstimmend beantragen. 
Der Zivilsenat übernimmt den Rechtsstreit, wenn die Voraussetzungen nach 
Satz 1 Nr. 1 vorliegen. Er entscheidet hierüber nach Anhörung der Parteien 
durch Beschluss. Eine erneute Übertragung auf den Einzelrichter ist ausge-
schlossen. 
 
(3) Auf eine erfolgte oder unterlassene Übertragung, Vorlage oder Über-
nahme kann ein Rechtsmittel nicht gestützt werden. 
 
 

§ 510e. 
Vorbereitender Einzelrichter. 

 
(1) Wird der Rechtsstreit nicht nach § 510d dem Einzelrichter übertragen, 
kann der Zivilsenat die Sache einem seiner Mitglieder als Einzelrichter zur 
Vorbereitung der Entscheidung zuweisen.  
 
(2) Der Einzelrichter hat die Sache so weit zu fördern, dass sie in einer 
mündlichen Verhandlung vor dem Zivilsenat erledigt werden kann. Er kann 
zu diesem Zweck einzelne Beweise erheben, soweit dies zur Vereinfachung 
der Verhandlung vor dem Zivilsenat wünschenswert und von vornherein an-
zunehmen ist, dass der Zivilsenat das Beweisergebnis auch ohne unmittel-
baren Eindruck von dem Verlauf der Beweisaufnahme sachgemäß zu würdi-
gen vermag. 
 
(3) Der Einzelrichter entscheidet 
1. über die Verweisung nach § 96 Abs. 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes; 
2. bei Zurücknahme der Klage, Verzicht auf den geltend gemachten An-

spruch oder Anerkenntnis des Anspruchs; 
3. bei Säumnis einer Partei oder beider Parteien; 
4. über die Verpflichtung, die Prozesskosten zu tragen, sofern nicht der Zi-
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vilsenat gleichzeitig mit der Hauptsache hierüber entscheidet; 
5. über den Wert des Streitgegenstandes; 
6. über Kosten, Gebühren und Auslagen. 
 
(4) Im Einverständnis der Parteien kann der Einzelrichter auch im Übrigen 
entscheiden.“ 
 

4. In § 511 Abs. 1 werden nach dem Wort „Endurteile“ die Wörter „der Amtsge-
richte und der Landgerichte“ eingefügt. 

 
5. In § 542 Abs. 1 werden nach den Wörtern „findet gegen“ die Wörter „die von 

den Oberlandesgerichten im ersten Rechtszug und“ eingefügt. 
 
6. § 543 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 Nr. 1 werden nach dem Wort “Berufungsgericht” die Wörter “   
 oder das Oberlandesgericht im ersten Rechtszug” eingefügt. 
 
b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „durch das Berufungsgericht“ 

durch die Wörter „nach Absatz 1 Nr. 1“ ersetzt. 
 
7. § 544 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Berufungsgericht“ die Wörter 
„oder das Oberlandesgericht im ersten Rechtszug“ eingefügt. 

 
b) In Absatz 7 werden nach den Wörtern „Hat das Berufungsgericht“ die 

Wörter „oder das Oberlandesgericht im ersten Rechtszug“ eingefügt und 
die Wörter „an das Berufungsgericht“ durch die Wörter „an das Gericht, 
gegen dessen Urteil die Revision gerichtet ist,“ ersetzt. 

 
8. In § 548 wird das Wort „Berufungsurteils“ ersetzt durch die Wörter „Urteils, 

gegen das die Revision gerichtet ist,“. 
 
9. In § 552a Satz 1 werden nach dem Wort „Berufungsgericht“ die Wörter    

„oder dem Oberlandesgericht im ersten Rechtszug“ eingefügt. 
 
10. In § 556 werden nach den Wörtern „Verfahren der Berufungsinstanz“ die   
  Wörter „oder das erstinstanzliche Verfahren vor dem Oberlandesgericht“   
     und nach den Wörtern „in der Berufungsinstanz“ die Wörter „oder im erstin-   
     stanzlichen Verfahren vor dem Oberlandesgericht“ eingefügt. 
 
11. In § 558 Satz 1 werden die Wörter „Urteil des Berufungsgerichts“ durch die   
      Wörter „Urteil, gegen das die Revision gerichtet ist,“ ersetzt. 
 
12. § 559 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Berufungsurteil“ durch die Wörter  
         „Urteil, gegen das die Revision gerichtet ist,“ ersetzt. 
 

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Berufungsgericht“ die Wörter „oder 
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das Oberlandesgericht im ersten Rechtszug“ eingefügt. 
 
13. In § 560 werden nach dem Wort „Berufungsgerichts“ die Wörter „oder des   
  Oberlandesgerichts im ersten Rechtszug“ eingefügt. 
 
14. In § 561 wird das Wort „Berufungsurteils“ durch die Wörter „Urteils, gegen  
  das die Revision gerichtet ist,“ ersetzt. 
 
15. § 563 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Berufungsgericht“ die Wörter  
      „oder an das Oberlandesgericht im ersten Rechtszug“ eingefügt. 
 
bb) In Satz 2 werden die Wörter „des Berufungsgerichts“ durch die Wör-

ter „des Gerichts, gegen dessen Urteil die Revision gerichtet ist,“ 
ersetzt. 

 
b) In Absatz 2 wird das Wort „Berufungsgericht“ durch die Wörter „Gericht, 

an das zurückverwiesen wurde,“ ersetzt. 
 
c) In Absatz 4 werden die Wörter „zur Verhandlung und Entscheidung an 

das Berufungsgericht“ durch die Wörter „nach Absatz 1“ ersetzt.  
 
 

Artikel 2 
Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes 

 
Das Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geän-
dert: 
 
1. In § 23 werden nach den Wörtern „den Landgerichten“ die Wörter „oder den 

Oberlandesgerichten“ eingefügt. 
 
2. In § 71 Abs. 1 werden nach den Wörtern „den Amtsgerichten“ die Wörter 

„oder den Oberlandesgerichten“ eingefügt. 
 
3. In § 95 Abs. 2 werden die Wörter „§ 246 Abs. 3 Satz 1 oder“ gestrichen, 

nach den Wörtern „§ 396 Abs. 1 Satz 2 des Aktiengesetzes,“ die Wörter 
„nach § 51c des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung,“ und vor den Wörtern „des Spruchverfahrensgesetzes“ die Angabe 
„Abs. 1 Satz 2“ eingefügt. 

 
4. § 96 wird folgender Absatz 3 angefügt: 
 
 „(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die Verweisung nach § 281 der Zivilpro-

zessordnung vom Oberlandesgericht zum Landgericht.“ 
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5. § 118 wird wie folgt geändert: 
 

a) Der bisherige Wortlaut wird zu Absatz 1, ihm wird die Angabe „(1)“ vor-
angestellt. 

 
b) Der neue Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Nach dem Wort „über“ werden ein Doppelpunkt und folgende Num-
mer eingefügt: 

 
„1. gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten unter Beteiligung einer Ak-
tiengesellschaft, einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, eines Ver-
sicherungsvereins auf Gegenseitigkeit oder einer Europäischen Ge-
sellschaft, soweit diese dem Oberlandesgericht im ersten Rechtszug 
zugewiesen sind.“ 
 

bb) Vor dem Wort „Musterverfahren wird die Angabe „2.“ eingefügt; die 
Wörter „Musterverfahren nach dem Kapitalanleger-
Musterverfahrensgesetz“ werden zu Nummer 2. 

 
c) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 
 

 „(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
die Verfahren nach Absatz 1 einem Oberlandesgericht oder dem Obers-
ten Landesgericht für die Bezirke mehrerer Oberlandesgerichte zu über-
tragen, wenn dies der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung 
dient. Sie können die Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltungen 
übertragen. Für die Verfahren nach Absatz 1 Nr. 2 kann durch Staatsver-
trag zwischen Ländern die Zuständigkeit eines Oberlandesgerichts für 
einzelne Bezirke oder das gesamte Gebiet mehrerer Länder begründet 
werden.“   

 
 

Artikel 3 
Änderung des Gesetzes über  

Musterverfahren in kapitalmarktrechtlichen Streitigkeiten  
 
§ 4 Abs. 5 des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes vom 16. August 2005 
(BGBl. I S. 2437), das zuletzt durch ... geändert worden ist, wird gestrichen. 

 
 

Artikel 4 
Änderung des Aktiengesetzes 

 
Das Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), zuletzt geändert 
durch ..., wird wie folgt geändert: 
 
1. § 246 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
 
 a) In Satz 1 wird das Wort „Landgericht“ durch das Wort „Oberlandesge-
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richt“ ersetzt. 
 
 b) Die Sätze 2 und 3 werden gestrichen. 
 

c) Die bisherigen Sätze 4 und 5 werden Sätze 2 und 3. 
 
2. § 246a Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) Satz 3 wird gestrichen. 
 
b) Die bisherigen Sätze 4 bis 6 werden Sätze 3 bis 5. 

 
3. In § 249 Abs. 1 Satz 1 und in § 250 Abs. 3 Satz 1 wird jeweils die Angabe 

„Abs. 3 Satz 1 bis 4“ durch die Angabe „Abs. 3 Satz 1 und 2“ ersetzt. 
 
4. § 319 Abs. 6 wird wie folgt geändert: 
 
 a) In Satz 1 wird das Wort „Landgericht“ durch das Wort „Oberlandesge-

richt“ ersetzt. 
 

b) Satz 6 wird gestrichen. 
 
c) Die bisherigen Sätze 7 und 8 werden die Sätze 6 und 7. 

 
 

Artikel 5 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verordnung                       
(EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über                           

das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) 
 

In § 31 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung der Verordnung (EG) 
Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäi-
schen Gesellschaft (SE) vom 22. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3675), zuletzt 
geändert durch ..., wird die Angabe „§ 246 Abs. 2, 3 Satz 1 bis 4“ durch die 
Angabe „§ 246 Abs. 2, 3 Satz 1 und 2“ ersetzt. 

 
 

Artikel 6 
Änderung des Spruchverfahrensgesetzes 

 
Das Spruchverfahrensgesetz vom 12. Juni 2003 (BGBl. I S. 838), zuletzt geän-
dert durch ..., wird wie folgt geändert: 

 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
  aa) In Satz 1 wird das Wort „Landgericht“ durch das Wort „Oberlandes-

gericht“ ersetzt. 
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  bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 
 
   „Handelt es sich um ein Verfahren nach § 1 Nr. 6 oder ist in einem 

Verfahren nach § 1 Nr. 4 weder einer der beteiligten Rechtsträger 
noch der Rechtsträger neuer Rechtsform eine Aktiengesellschaft, ist 
anstelle des Oberlandesgerichts das Landgericht zuständig.“ 

 
cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. Im neuen Satz 3 wird das Wort 

„Landgerichte“ durch das Wort „Gerichte“ und das Wort „Landgerich-
ten“ durch das Wort „Gerichten“ ersetzt. 

 
  dd) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.  
 

ee) Im neuen Satz 4 werden die Angabe „Satz 2“ durch die Angabe  
„Satz 3“ und die Wörter „entsprechend anzuwenden“ durch die Wör-
ter „mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass das zustän-
dige Oberlandesgericht im ersten Rechtszug durch den Bundesge-
richtshof bestimmt wird“ ersetzt. 

 
 b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Ist“ die Wörter „in den Fällen 

des Absatz 1 Satz 2“ eingefügt. 
 
 c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 Satz 2 und 3. 
 
 d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und wie folgt gefasst: 
 
  „(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung 

die Verfahren einem Oberlandesgericht oder dem Obersten Landes-
gericht für die Bezirke mehrerer Oberlandesgerichte sowie in den 
Fällen des Absatz 1 Satz 2 einem Landgericht für die Bezirke meh-
rerer Landgerichte zu übertragen, wenn dies der Sicherung einer 
einheitlichen Rechtsprechung dient. Sie können die Ermächtigungen 
auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.“    

 
2. § 7 Absatz 7 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Satz 1 und 2 werden jeweils die Wörter „des Vorsitzenden“ durch die 
Wörter „des Gerichts“ und die Wörter „Der Vorsitzende“ durch die Wörter 
„Das Gericht“ ersetzt. 

 
b) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: „In den Fällen des § 2 Abs. 

1 Satz 2 entscheidet der Vorsitzende.“ 
 
c) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.   

 
3. § 12 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: „§ 12 Rechtsmittel“. 
 

b) Vor dem bisherigen Absatz 1 wird folgender Absatz 1 eingefügt: 



Drucksache 901/07 8

 
„(1) Gegen die Entscheidung nach § 11 ist die Rechtsbeschwerde statt-
haft, wenn sie das Oberlandesgericht in dem Beschluss zugelassen hat. 
Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn: 
1.  die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder 
2. die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen 

Rechtsprechung eine Entscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts 
erfordert. 

Die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Rechtsbeschwerde 
gelten entsprechend, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt 
ist.“ 
 

c) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2 und wie folgt geändert: 
 
aa)  Die Angabe „(1)“ wird durch die Angabe „(2)“ ersetzt. 

 
bb) In Satz 1 wird das Wort „findet“ gestrichen und das Wort „Gegen“ 

durch die Wörter „In den Fällen des § 2 Abs. 1 Satz 2 findet gegen“ 
ersetzt. 

 
cc) Nach Satz 2 werden folgende Sätze 3 und 4 eingefügt:  
 
  „Über die Beschwerde entscheidet das Oberlandesgericht. Die Lan-

desregierung kann die Entscheidung über die Beschwerde durch 
Rechtsverordnung für die Bezirke mehrerer Oberlandesgerichte ei-
nem der Oberlandesgerichte oder dem Obersten Landesgericht ü-
bertragen, wenn dies der Sicherung einer einheitlichen Rechtspre-
chung dient; sie kann die Ermächtigung auf die Landesjustizverwal-
tung übertragen.“ 

 
dd) Nach dem neuen Satz 4 wird folgender Satz 5 angefügt: 
 

„Gegen die Entscheidung des Beschwerdegerichts ist die Rechtsbe-
schwerde statthaft, wenn sie das Beschwerdegericht in der Ent-
scheidung zugelassen hat; Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.“ 
 

d) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden gestrichen. 
 
4. § 14 wird folgender Satz angefügt: 
 
 „Für einen gerichtlichen Vergleich gilt Satz 1 entsprechend.“ 

 
5. § 15 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Satz 5 werden die Wörter „die volle“ durch die Wörter „das Doppelte 
der vollen“ ersetzt und nach dem Wort „erhoben“ die Wörter „; in den 
Fällen des § 2 Abs. 1 Satz 2 wird die volle Gebühr erhoben“.  

 
b) In Satz 6 werden das Wort „Vierfache“ durch das Wort „Sechsfache“ er-

setzt und nach den Wörtern „vollen Gebühr“ die Wörter „und in den Fäl-
len des § 2 Abs. 1 Satz 2 auf das Vierfache der vollen Gebühr“ einge-
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fügt. 
 
c) In Satz 7 werden die Wörter „den zweiten Rechtszug“ durch die Wörter 

„das Verfahren über ein Rechtsmittel“ und die Wörter „die Beschwerde“ 
durch die Wörter „das Rechtsmittel“ ersetzt. 

 
 

Artikel 7 
Änderung des Umwandlungsgesetzes 

 
In § 16 Abs. 3 Satz 6 des Umwandlungsgesetzes vom 28. Oktober 1994 (BGBl. 
I S. 3210, 1995 I S. 428), zuletzt geändert durch ..., werden der Punkt nach 
dem Wort „statt“ gestrichen und die Wörter „, es sei denn, bei dem Gericht 
nach Satz 1 handelt es sich um das Oberlandesgericht.“ eingefügt. “ 

 
 

Artikel 8 
Änderung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter 

Haftung 
 

Das Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898 (RGBl. S. 846), zuletzt geän-
dert durch ..., wird wie folgt geändert: 

 
1. Nach § 51b wird folgender § 51c eingefügt. 
 

„Zuständig für Klagen gegen die Wirksamkeit von Beschlüssen der Gesell-
schafter ist ausschließlich das Landgericht, in dessen Bezirk die Gesell-
schaft ihren Sitz hat. Ist bei dem Landgericht eine Kammer für Handelssa-
chen gebildet, so entscheidet diese an Stelle der Zivilkammer. Die Landes-
regierung kann die Entscheidung durch Rechtsverordnung für die Bezirke 
mehrerer Landgerichte einem der Landgerichte übertragen, wenn dies der 
Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung dient; sie kann die Ermächti-
gung auf die Landesjustizverwaltung übertragen.“ 
 

2. In § 75 Abs. 2 wird folgender Satz 2 angefügt: 
 
 „Die Zuständigkeit des Gerichts bestimmt sich nach § 51c.“ 

 
 

Artikel 9 
Änderung des Gerichtskostengesetzes 

 
Die Anlage 1 (Kostenverzeichnis) zu § 3 Abs. 2 des Gerichtskostengesetzes 
vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718), zuletzt geändert durch …, wird wie folgt ge-
ändert: 
1. Die Gliederung wird wie folgt geändert: 
 

Die Angabe zu Teil 1 Hauptabschnitt 2 Abschnitt 1 wird wie folgt gefasst: 
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„Abschnitt 1. Erster Rechtszug 
Unterabschnitt 1. Amtsgericht und Landgericht 
Unterabschnitt 2. Oberlandesgericht“. 

 
2. Teil 1 Hauptabschnitt 2 wird wie folgt geändert: 

 
a) Vor Nummer 1210 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Unterabschnitt 1. Amtsgericht und Landgericht“ 
 

b) Die Vorbemerkung 1.2.1 vor Nummer 1210 wird aufgehoben. 
 
c) Nach Nummer 1211 wird folgender Unterabschnitt eingefügt: 

 
„Unterabschnitt 2. Oberlandesgericht 

 
Vorbemerkung 1.2.1: 
Die Gebühren dieses Unterabschnitts entstehen nicht im Musterverfahren 
nach dem KapMuG; das erstinstanzliche Musterverfahren gilt als Teil des 
ersten Rechtszuges des Prozessverfahrens 
 

Nr. Gebührentatbestand 
Gebühr oder Satz 
der Gebühr nach 

§ 34 GKG 
1212 Verfahren im Allgemeinen...................................

 
4,0 

1213 Beendigung des gesamten Verfahrens durch 
1. Zurücknahme der Klage 

a) vor dem Schluss der mündlichen Ver-
handlung, 

b) in den Fällen des § 128 Abs. 2 ZPO vor 
dem Zeitpunkt, der dem Schluss der 
mündlichen Verhandlung entspricht, 

c) im Fall des § 331 Abs. 3 ZPO vor Ablauf 
des Tages, an dem das Urteil der Ge-
schäftsstelle übermittelt wird, 

wenn keine Entscheidung nach § 269 
Abs. 3 Satz 3 ZPO über die Kosten ergeht 
oder die Entscheidung einer zuvor mitgeteil-
ten Einigung der Parteien über die Kosten-
tragung oder der Kostenübernahmeerklä-
rung einer Partei folgt, 

2. Anerkenntnisurteil, Verzichtsurteil oder Ur-
teil, das nach § 313a Abs. 2 ZPO keinen 
Tatbestand und keine Entscheidungsgründe 
enthält, 

3. gerichtlichen Vergleich oder 
4. Erledigungserklärungen nach § 91a ZPO, 

wenn keine Entscheidung über die Kosten 
ergeht oder die Entscheidung einer zuvor 
mitgeteilten Einigung der Parteien über die 
Kostentragung oder der Kostenübernah-
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meerklärung einer Partei folgt, 
es sei denn, dass bereits ein anderes als eines 
der in Nummer 2 genannten Urteile vorausge-
gangen ist: 
Die Gebühr 1212 ermäßigt sich auf ....................
 
Die Vervollständigung eines ohne Tatbestand und 
Entscheidungsgründe hergestellten Urteils (§ 313a 
Abs. 5 ZPO) steht der Ermäßigung nicht entgegen. 
Die Gebühr ermäßigt sich auch, wenn mehrere 
Ermäßigungstatbestände erfüllt sind. 

 
 

 
 
 
 

2,0“ 
 

 

d) Nummer 1642 wird wie folgt gefasst: 
 

„Nr. Gebührentatbestand 
Gebühr oder Satz 
der Gebühr nach 

§ 34 GKG 
1642 Verfahren nach §§ 246a, § 319 Abs. 6 AktG, 

auch i. V. m. § 327e Abs. 2 AktG, oder § 16 
Abs. 3 UmwG, soweit nicht Nummer 1643 
greift ....................................................................

 
 
 

1,5“ 

 

e) Nach Nummer 1642 wird folgende Nummer 1643 eingefügt: 
 

„Nr. Gebührentatbestand 
Gebühr oder Satz 
der Gebühr nach 

§ 34 GKG 
1643 Verfahren nach § 16 Abs. 3 UmwG, soweit das 

Landgericht in erster Instanz zuständig ist, o-
der Verfahren nach § 148 Abs. 1 und 2 AktG .....

 
 

1,0“ 

 

f) Die bisherige Nummer 1643 wird Nummer 1644. 
 
 

Artikel 10 
Änderung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes 

 
Die Anlage 1 zu § 2 Abs. 2 (Vergütungsverzeichnis) des Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I, S. 718), das zuletzt geändert worden 
ist durch … (BGBl. I S. ...), wird wie folgt geändert: 
 
1. In Nummer 3300 wird in Ziff. 1 vor der Angabe „§ 16 Abs. 4“ die Angabe 

„§ 118 Abs. 1 Nr. 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes sowie“ eingefügt.  
 
2. Nummer 3325 wird wie folgt gefasst: 
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„Nr. Gebührentatbestand 
Gebühr oder 

Satz der Gebühr 
nach § 13 RVG 

3325 Verfahrensgebühr für Verfahren §§ 246a, 319  Abs. 6 
AktG, auch i. V. m. § 327e Abs. 2 AktG, oder nach § 16 
Abs. 3 UmwG, soweit nicht Nummer 3326 greift.......................

 
1,0“ 

 
3. Nach Nummer 3325 wird folgende Nummer 3326 eingefügt: 

„Nr. Gebührentatbestand 
Gebühr oder 

Satz der Gebühr 
nach § 13 RVG 

3326 Verfahrensgebühr für Verfahren nach § 16 Abs. 3 UmwG, 
soweit das Landgericht in erster Instanz zuständig ist, 
oder für Verfahren nach § 148 Abs. 1 und 2 AktG....................

 
0,75“ 

 
4. Die bisherigen Nummern 3326 bis 3337 werden Nummern 3327 bis 3338. 
 
5. In der neuen Nummer 3333 wird die Angabe „3331“ durch die Angabe 

„3332“ ersetzt. 
 
6. In der neuen Nummer 3336 wird die Angabe „3336“ durch die Angabe 

„3337“ ersetzt. 
 
7. In der neuen Nummer 3338 werden jeweils die Angabe „3327“ durch die 

Angabe „3328“ und die Angaben „3334 und 3335“ durch die Angaben „3335 
und 3336“ ersetzt. 

 
 

Artikel 11 
Übergangsvorschrift 

 
Die Artikel 1 bis 8 finden keine Anwendung auf Verfahren, die vor dem in Arti-
kel 12 genannten Zeitpunkt bereits anhängig und noch nicht rechtskräftig ent-
schieden waren. 

 
 

Artikel 12 
Inkrafttreten 

 

Die in Artikel 2 Nr. 5 Buchstabe c), Artikel 6 Nr. 1 Buchstabe d) und Nr. 3 
Buchstabe c) Doppelbuchstabe cc) sowie Artikel 8 Nr. 1 dieses Gesetzes ent-
haltenen Verordnungsermächtigungen treten am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Im Übrigen tritt das Gesetz am 1. Januar 2009 in Kraft. 
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Begründung 
 
A. Allgemeiner Teil  

 

1. Notwendigkeit der Verlagerung der Eingangsinstanz 
 

a) Ausgangslage 

 

Das Aktienrecht räumt jedem Aktionär die Möglichkeit ein, gegen Beschlüsse 

der Hauptversammlung gerichtlich vorzugehen. Dies gilt unabhängig davon, 

ob er angesichts der Größe seiner Beteiligung tatsächlich ein ökonomisches 

Interesse als Anteilseigner hat, oder ob er lediglich eine Aktie besitzt. Viele 

Hauptversammlungsbeschlüsse, darunter insbesondere die für das Unter-

nehmen besonders bedeutsamen Beschlüsse über Umstrukturierungsmaß-

nahmen werden indessen erst wirksam, wenn sie im Handelsregister einge-

tragen sind. Da der Registerrichter die Eintragung im Fall der Klage gegen 

einen Hauptversammlungsbeschluss aussetzen kann und in der Praxis re-

gelmäßig auch aussetzt, entfaltet die Klage eine Sperrwirkung. Dies hat zur 

Entstehung eines Klagegewerbes geführt, in dem Berufskläger auf der 

Grundlage des Besitzes weniger Aktien Hauptversammlungsbeschlüsse an-

fechten, um nicht gerechtfertigte Sondervorteile für sich zu erlangen, zu de-

ren Gewährung die Gesellschaft bereit ist, um die Sperrwirkung des Verfah-

rens möglichst schnell zu beseitigen. 

 

Der Gesetzgeber hat bereits mehrfach versucht, diesen Missbrauch des Ak-

tionärsklagerechts einzudämmen. So wurde beispielsweise die Frage der 

Angemessenheit des Ausgleichs für Aktionäre, in deren Rechte im Rahmen 

von Umstruktierungsmaßnahmen eingegriffen wird, in das der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit zuzurechnende Verfahren nach dem Spruchverfahrensge-

setz (SpruchG) ausgelagert. Um darüber hinaus eine Eintragung vor rechts-

kräftiger Entscheidung über die Klage gegen den Hauptversammlungsbe-

schluss über die Umstrukturierungsmaßnahme in der Hauptsache zu ermög-

lichen, wurden in § 16 Abs. 3 UmwG und § 319 Abs. 6 AktG so genannte 

Freigabeverfahren eingeführt. 
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Der 63. Deutsche Juristentag (Deutscher Juristentag, Verhandlungen des 

63. DJT Leipzig 2000, Bd. II/2, Sitzungsberichte, 2001, S. O 220 - O 225) 

und die Regierungskommission Corporate Governance (Bericht der Regie-

rungskommission Corporate Governance, BT-Drs. 14/7515 S. 76 ff) haben 

sich allerdings für weitere Reformen des Rechts der Beschlussmängelkon-

trolle und -anfechtung ausgesprochen. In jüngerer Zeit hat das Gesetz zur 

Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG) 

vom 22. September 2005 (BGBl. I S. 2802) mit § 246a AktG in enger Anleh-

nung an das Freigabeverfahren nach § 16 Abs. 3 UmwG, § 319 Abs. 6 AktG 

auch außerhalb von Umstrukturierungsmaßnahmen ein Freigabeverfahren 

für bestimmte Hauptversammlungsbeschlüsse über Kapitalmaßnahmen und 

Unternehmensverträge eingeführt. Die auf einen Vorschlag der Regierungs-

kommission Corporate Governance zurück gehende Regelung stellt diese 

Sachverhalte den Umstrukturierungsmaßnahmen gleich und sieht hier wie 

dort ein besonderes Interesse an einer schnellen rechtskräftigen Klärung. 

Mit dem 2. Gesetz zur Änderung des Umwandlungsgesetzes vom 19. April 

2007 (BGBl. I S. 542) wurde die im UMAG eingeführte Dreimonatsfrist für 

die gerichtliche Entscheidung im Freigabeverfahren zur Durchsetzung der 

Eintragung einer gesellschaftsrechtlichen Maßnahme trotz erhobener An-

fechtungsklage auf Umstrukturierungsfälle ausgedehnt.  

 

Die bisherigen gesetzgeberischen Maßnahmen vermochten das Klagege-

werbe allerdings nicht einzudämmen. Die jüngste Studie von Baums / Kei-

nath / Gajek (ZIP 2007, 1629 ff.) belegt, dass die Zahl der Beschlussmän-

geklagen von 1980 bis 2006 um das 60fache gestiegen ist; selbst relativ, 

bezogen auf die gleichfalls gestiegene Zahl der Gesellschaften, ergibt sich 

immer noch ein Anstieg um das Achtfache. Eine dämpfende Wirkung durch 

das UMAG ist danach nicht zu erkennen (Baums / Keinath / Gajek, ZIP 

2007, 1629, 1634; ebenso Noack, BB 2007, Heft 32 Seite I). Der durch-

schnittliche Anteilsbesitz der Anfechtungskläger lag in den untersuchten Fäl-

len bei 0,01%; in über 70% der untersuchten Verfahren entstammten die 

Kläger aus einer Gruppe von acht Berufsklägern (Baums / Keinath / Gajek, 

ZIP 2007, 1629, 1649). Dies bestätigt, dass Berufskläger die Zwangslage 
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der Unternehmen bewusst ausnutzen, um sich ungerechtfertigte Vorteile zu 

verschaffen (vgl. z. B. FAZ vom 18. Juni 2007, S. 18: „Anfechtungsklagen 

bleiben ein lukratives Geschäft“, vom 10. Juli 2007, S. 21: „Es klagen immer 

dieselben“, vom 30. Juli 2007, S. 9: „Zahl der Anfechtungsklagen auf neuem 

Höchststand“ und vom 17. Oktober 2007, S. 28: „Schluss mit der Erpres-

sung!“). 

 

Auch die zum Schutz gegen den Missbrauch des Aktionärsklagerechts in 

jüngster Zeit ergangene Rechtsprechung vermag das Drohpotential der Be-

rufskläger nicht umfassend zu beseitigen. So ist der Bundesgerichtshof am 

18. Juni 2007 (Aktenzeichen II ZB 23/06) der Praxis der Berufskläger entge-

gen getreten, sich im Wege der Nebenintervention fremden Beschlussmän-

gelklagen anzuschließen. Er entschied, dass der in § 101 Abs. 1 ZPO gere-

gelte Grundsatz, Kosten des Nebenintervenienten wie solche der Hauptpar-

tei zu behandeln, nur in Fällen einfacher Nebenintervention und damit gera-

de nicht für die wegen der Rechtskrafterstreckung nach §§ 248, 249 AktG 

bei Beschlussmängelklagen vorliegende streitgenössische Nebeninterventi-

on gilt. Die Anwaltskosten des Nebenintervenienten sind danach vom be-

klagten Unternehmen nicht automatisch mit zu tragen, wenn es sich zur Ü-

bernahme der außergerichtlichen Kosten der Hauptpartei verpflichtet. Dies 

dürfte zwar den Anreiz für Berufskläger senken, als Trittbrettfahrer aufzutre-

ten. Die Entscheidung bietet aber keinen Schutz vor eigenständigen Klagen 

der Berufskläger. Insoweit ist zwar das Urteil des Landgerichts Frankfurt am 

Main vom 2. Oktober 2007 (Aktenzeichen 3-5 O 177/07) beachtlich, das ei-

nen aus der Studie von Baums / Keinath / Gajek bekannten Berufskläger 

dem Grunde nach zu Schadensersatz wegen vorsätzlich sittenwidriger 

Schädigung durch Missbrauch seines Aktionärsklagerechts verurteilt hat. Die 

Entscheidung beruht aber auf den besonderen Umständen des Einzelfalls, 

die durch einen besonders offensichtlichen Versuch gekennzeichnet waren, 

sich das Klagerecht durch die Gewährung von Bezugsrechten für neue Akti-

en abkaufen zu lassen, auf die kein Anspruch bestand. Da Berufskläger in 

der Regel den Eindruck vermeiden, sie wollten Sondervorteile für sich selbst 

erlangen, und statt dessen vorgeben, Vorteile für alle außenstehenden Akti-

onäre zu erstreiten (vgl. Falkenhausen / Baus, ZIP 2007, 2037, 2038) wird 
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die Entscheidung das Klagegewerbe nicht wirkungsvoll eindämmen können. 

 

Als problematisch erweist sich indessen nicht nur der Missbrauch des Aktio-

närsklagerechts gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, sondern auch die 

Möglichkeit der Geltendmachung der Unangemessenheit einer Ausgleichs-

leistung im Spruchverfahren. Die große Komplexität der den Spruchverfah-

ren regelmäßig zugrunde liegenden Fragen der Unternehmensbewertung hat 

dazu geführt, dass der Abschluss eines Spruchverfahrens häufig lange Zeit 

auf sich warten lässt. Praktiker haben darauf hingewiesen, dass acht bis 

zehn Jahre bis zu endgültigen Entscheidung keine Seltenheit sind (Fritzsche 

/ Freier, BB 2002, 737, 739). Zwar hat der Gesetzgeber auch hier bereits re-

agiert (vgl. das Gesetz zur Neuordnung des gesellschaftsrechtlichen 

Spruchverfahrens vom 12. Juni 2003, BGBl. I S. 838). Die Verfahrensdauer 

bei Spruchverfahren konnte bislang aber nicht grundlegend verringert wer-

den.  

 

Dies dürfte neben der besonderen Komplexität der oft mit Hilfe umfangrei-

cher Sachverständigengutachten aufzuarbeitenden Materie dem Umstand 

geschuldet sein, dass Spruchverfahren in besonderem Maß rechtsmittel-

trächtig sind. In Verbindung mit den umfangreichen Gutachten zur Unter-

nehmensbewertung führt die Rechtsmittelhäufigkeit bei Spruchverfahren zu 

erheblichen Verfahrenverzögerungen. Kommen Eingangs- und Rechtsmittel-

gericht etwa zu unterschiedlichen rechtlichen Auffassungen bezüglich der 

Vorgaben für das Gutachten, muss in der Rechtsmittelinstanz ein ergänzen-

des Gutachten eingeholt werden, wodurch das Verfahren um weitere Jahre 

verlängert wird.  

 

Sowohl der Missbrauch des Aktionärsklagerechts gegen Beschlussmängel 

als auch die lange Dauer von Spruchverfahren können erhebliche betriebs-

wirtschaftliche und gesamtwirtschaftliche Schäden verursachen. Schadens-

trächtig ist sowohl die Verzögerung existenziell bedeutsamer Umstrukturie-

rungsmaßnahmen als auch die Blockade unternehmerischer Entscheidungen 

angesichts jahrelanger Ungewissheit über das Erfordernis zusätzlicher Ab-

findungszahlungen in mehrstelliger Millionenhöhe. Dies beeinträchtigt wegen 
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der besonderen Bedeutung aktienrechtlicher Streitigkeiten für die Gesell-

schaft und den Börsenkurs nicht nur die Aktionäre, sondern auch Arbeit-

nehmer und Kreditgeber.  

 

b) Lösungsvorschlag 

 

Zur Beendigung des Missbrauchs des Aktionärsklagerechts bei Beschluss-

mängeln wurde in jüngerer Zeit die Einführung eines Mindestquorums vorge-

schlagen, das die Klageerhebung durch Kleinstaktionäre völlig ausschließt 

(vgl. Noack, BB 2007, Heft 32 Seite I; Pressemitteilung des bayerischen 

Staatsministeriums der Justiz Nr. 126/2007). Ob ein solches Mindestquorum 

das Klagegewerbe wirkungsvoll eindämmen könnte, kann bezweifelt werden. 

Zum einen könnten sich bislang getrennt agierende Berufskläger zu Klage-

pools zusammenfinden, um das erforderliche Quorum zu erreichen. Zum an-

deren könnten die Berufskläger ihre Tätigkeit auf die Geltendmachung von 

Abfindungs- oder Schadensersatzansprüchen verlagern, die an die Stelle 

des Primärrechtsschutzes über eine Beschlussmängelklage treten müssten. 

Da diese Abfindungs- oder Schadensersatzansprüche im Zweifel allen Akti-

onären zukommen müssten, wären die Unternehmen wiederum gezwungen, 

über Jahre hinweg vorsorgliche Rückstellungen zu bilden. Trotz seines zwei-

felhaften Ertrags würde ein Mindestquorum den Wert des Aktienbesitzes 

redlicher Kleinaktionäre und deren Rechtsschutzmöglichkeiten erheblich be-

einträchtigen. Dies erscheint auch rechtspolitisch bedenklich, da das deut-

sche Aktienrecht der Klagebefugnis des einzelnen Aktionärs eine wichtige 

Kontroll- und Überwachungsfunktion zumisst, die eine gewisse Zurückhal-

tung des Staates bei der Aufsicht über Aktiengesellschaften ermöglicht. Der 

Missstand der langjährigen Unsicherheit über mögliche Erhöhungen der Ab-

findungsbeträge im Spruchverfahren könnte mit einem Mindestquorum nicht 

beseitigt werden.  

 

Anstelle eines Mindestquorums erscheint deshalb eine verfahrensrechtliche 

Lösung geboten, die zwar das Aktionärsklagerecht in seinem Bestand unbe-

rührt lässt, aber das Drohpotential der Beschlüssmängelklagen von Berufs-

klägern wirkungsvoll reduziert, indem sie den rechtskräftigen Abschluss der 
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Verfahren beschleunigt. 

 

Dazu ist die Eingangszuständigkeit bei Klagen gegen die Wirksamkeit von 

Hauptversammlungsbeschlüssen und bei Spruchverfahren unter Beteiligung 

einer Aktiengesellschaft vom Landgericht auf das Oberlandesgericht zu ver-

lagern. Angesichts der großen Verbreitung der Rechtsform der Aktiengesell-

schaft vor allem bei großen und mittleren Unternehmen würde die damit ein-

hergehende Beschleunigung der Klärung aktienrechtlicher Streitigkeiten ei-

nen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit des 

Standorts Deutschland leisten.  

 

Für Spruchverfahren wird die Verlagerung der Eingangzuständigkeit zum 

Oberlandesgericht bereits seit langem gefordert (vgl. die Stellungnahmen 

des Handelsrechtsausschusses des DAV Nr. 3/02 vom Januar 2002 und 

Nr. 9/03 vom Februar 2003 zu Artikel 1 § 2 Spruchverfahrensneuordnungs-

gesetz). In jüngerer Zeit haben Verzögerungen bei der Umstrukturierung 

großer Konzerne zu einer Ausweitung dieser Forderung auf aktien- und um-

wandlungsrechtliche Freigabeverfahren sowie die zugehörigen Hauptsache-

verfahren geführt (vgl. Waclawik, ZIP 2006, 1428, 1432). Der Handels-

rechtsausschuss des Deutschen Anwaltsvereins hat in seinem Gesetzge-

bungsvorschlag zum Spruchverfahren bei Umwandlung und Sachkapitaler-

höhung und zur Erfüllung des Ausgleichsanspruchs durch Aktien vom Juni 

2007 (Nr. 27/07, S. 7) eine Beschleunigung der Rechtsschutzverfahren, ins-

besondere durch die Beschränkung sowohl des Freigabeverfahrens als auch 

des Spruchverfahrens auf jeweils eine Instanz gefordert. Die Herbstkonfe-

renz der Justizministerinnen und Justizminister hatte sich bereits 2005 für 

eine allgemeine erstinstanzliche Zuständigkeit des Oberlandesgerichts in ak-

tienrechtlichen Streitigkeiten ausgesprochen. 

 

Die erstinstanzliche Zuständigkeit des Oberlandesgerichts hat zur Folge, 

dass sich bereits in erster Instanz ein mit mehreren Berufsrichtern besetztes 

Kollegialorgan mit der Angelegenheit befasst. Zwar entscheiden auch die 

Landgerichte in aktienrechtlichen Streitigkeiten regelmäßig durch die Kam-

mer. Dabei handelt es sich aber in der Regel um eine Kammer für Handels-
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sachen, die nur mit einem Berufsrichter besetzt ist. Im Gegensatz zu einem 

Senat des Oberlandesgerichts ist bei der Kammer für Handelssachen weder 

ein spruchkörperinterner Belastungsausgleich noch ein regelmäßiger Erfah-

rungs- und Meinungsaustausch möglich, da die Handelsrichter nur in der 

mündlichen Verhandlung mitwirken. Bei Urlaub, Erkrankung oder berufli-

chem Wechsel des Vorsitzenden muss die Kammer für Handelssachen das 

Verfahren regelmäßig neu beginnen; bisher erworbene Fallkenntnisse gehen 

verloren. Die Zuweisung zu einem mit mehrerern Berufsrichtern besetzten 

Spruchkörper kann daher Verzögerungen beim Abschluss einer Instanz ver-

meiden. 

 

In erster Linie führt die Verlagerung der Eingangszuständigkeit zum Ober-

landesgericht aber zu einer Verkürzung des Instanzenzugs. Ist das Oberlan-

desgericht bereits als Eingangsinstanz zuständig, entfällt eine Überprü-

fungsinstanz. Das Verfahren kann damit schneller rechtskräftig abgeschlos-

sen werden. Dieser Umstand wiegt bei aktienrechtlichen Streitigkeiten be-

sonders schwer, da die Rechtsmittelquoten hier deutlich über der Rechtsmit-

telquote in anderen Zivil- und Handelssachen liegen. Für Spruchverfahren 

unter Beteiligung von Aktiengesellschaften und Klagen gegen die Wirksam-

keit von Hauptversammlungsbeschlüssen einschließlich der zugehörigen 

Freigabeverfahren ergab eine Stichprobe im Bezirk des Oberlandesgerichts 

Stuttgart, dass die Zahl der beim Oberlandesgericht verzeichneten Rechts-

mitteleingänge im Jahr 2006 der Zahl der streitigen Entscheidungen der 

Landgerichte im selben Zeitraum entsprach; im Bereich der Spruchverfahren 

kam noch ein Rechtsmittel gegen ein Ende des Vorjahres in erster Instanz 

abgeschlossenes Verfahren hinzu. Dies entspricht einer Rechtsmittelquote 

von 100%. Das Ergebnis der Stichprobe wurde durch eine parallele Erhe-

bung beim Oberlandesgericht Dresden bestätigt. Der Anzahl der streitigen 

Entscheidungen über Klagen gegen die Wirksamkeit von Hauptversamm-

lungsbeschlüssen einschließlich der zugehörigen Freigabeverfahren stand 

dort im Jahr 2006 eine ebenso große Anzahl von Eingängen bei der Rechts-

mittelinstanz gegenüber. Die Stichproben zeigen, dass die Entscheidung in 

aktienrechtlichen Streitigkeiten im Ergebnis ohnehin regelmäßig dem Ober-

landesgericht obliegt. Wird dieses bereits als Eingangsinstanz tätig, kann 
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das Verfahren schneller abgeschlossen werden.  

 

Eine solche Verkürzung des Instanzenzugs durch die Verlagerung der Ein-

gangszuständigkeit auf das Oberlandesgericht muss neben Spruchverfahren 

auch alle Beschlussmängeklagen umfassen. Die Studie von Baums / Keinath 

/ Gadjek zeigt, dass sich die Angriffe der Berufskläger nicht nur gegen Um-

strukturierungsmaßnahmen richten, sondern auch Entlastungsbeschlüsse, 

Aufsichtsratswahlen, Satzungsänderungen oder Kapitalmaßnahmen zum 

Gegenstand haben (ZIP 2007, 1629, 1639). Die Berechtigung des Beschleu-

nigungsinteresses außerhalb von Umstrukturierungsmaßnahmen hat das 

UMAG bestätigt, indem es mit § 246a AktG in enger Anlehnung an das Frei-

gabeverfahren nach § 16 Abs. 3 UmwG, § 319 Abs. 6 AktG ein Freigabever-

fahren für Beschlüsse über Kapitalmaßnahmen und Unternehmensverträge 

eingeführt hat. Besteht eine erstinstanzliche Zuständigkeit des Oberlandes-

gerichts bei Klagen gegen die Wirksamkeit von Hauptversammlungsbe-

schlüssen über Umstrukturierungsmaßnahmen, Kapitaländerungen und Un-

ternehmensverträge, erschiene es wenig stimmig, Klagen gegen die Wirk-

samkeit sonstiger Hauptversammlungsbeschlüsse beim Landgericht anzu-

siedeln. Ansonsten müssten Anfechtungsklagen gegen Beschlüsse dersel-

ben Hauptversammlung unter Umständen in verschiedenen Rechtszügen 

anhängig gemacht werden, obwohl sich der betroffene Lebenssachverhalt, 

etwa hinsichtlich der Einberufung und Bekanntmachung oder der Wirksam-

keit der Stimmabgabe überschneiden kann.  

 

Die Verkürzung des Instanzenzuges in der Hauptsache muss sich auch in 

den zugehörigen Freigabeverfahren nach §§ 246a, 319 Abs. 6 AktG, 16 

Abs. 3 UmwG wiederspiegeln, die hinsichtlich der Zuständigkeit an den 

Hauptsacherechtszug anknüpfen. 

 

Eine darüber hinausgehende Verlagerung der Eingangszuständigkeit für 

sämtliche aktienrechtlichen Streitigkeiten erscheint dagegen derzeit nicht 

geboten. Zwar ist auch bei Streitigkeiten über die Zusammensetzung des 

Aufsichtsrats, über das Auskunftsrecht von Aktionären oder über Schadens-

ersatzansprüche der Gesellschaft gegen herrschende Unternehmen oder 
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Organe regelmäßig ein schneller Verfahrensabschluss wünschenswert. Ein  

Missbrauch des Klagerechts oder überlange Verfahrensdauern sind hier al-

lerdings gegenwärtig noch nicht in vergleichbarem Umfang festzustellen. 

 

Ebensowenig ist die Verlagerung der Eingangszuständigkeit zum Oberlan-

desgericht bei anderen Gesellschaftsformen als der Aktiengesellschaft und 

den sich daran anlehnenden Sonderformen geboten. Zwar können rechtlich 

und tatsächlich komplexe Streitigkeiten im Einzelfall auch bei Gesellschaften 

mit beschränkter Haftung (GmbH) oder bei großen Personengesellschaften 

auftreten. Ein dem Befund beim Aktionärsklagerecht vergleichbares Klage-

gewerbe ist derzeit aber weder bei den GmbH noch bei den Personengesell-

schaften zu erkennen. Diese Gesellschaftsformen sind zumindest nach ihrer 

gesetzlichen Typik nicht als Publikumsgesellschaft ausgelegt, bei der Ausei-

nandersetzungen eine Vielzahl von Beteiligten betreffen, sondern auf einen 

überschaubaren Gesellschafterkreis. Sonderformen sind nach den gesell-

schaftsrechtlichen Vorschriften zwar möglich, sollten aber schon wegen der 

Schwierigkeiten ihrer Abgrenzung nicht zum Gegenstand besonderer Zu-

ständigkeitsregelungen gemacht werden.  

 

Anders als viele Aktiengesellschaften sind GmbH und Personengesellschaf-

ten zudem nicht börsennotiert. Bei einer Börsennotierung sind die Zahl der 

betroffenen Anteilseigner und die Bedeutung des Unternehmens für die Ge-

samtwirtschaft angesichts der Einflüsse und Empfindlichkeiten des Kapital-

markts besonders groß. Zu erwägen wäre vor diesem Hintergrund, die erst-

instanzliche Zuständigkeit des Oberlandesgerichts auf börsennotierte Akti-

engesellschaften zu beschränken. Zur Anknüpfung der Eingangszuständig-

keit im gerichtlichen Verfahren erscheint die Börsennotierung aber wenig 

geeignet. Zum einen kann ein Delisting nicht nur durch einen nach außen 

erkennbaren Verwaltungsakt der Zulassungsstelle, sondern auch durch rein 

tatsächliche Umstände erfolgen, wie etwa den Wegfall der Börsennotiz oder 

den Verlust der Börsenfähigkeit. Zum anderen kann das Delisting selbst Ge-

genstand gesellschaftsrechtlicher Streitigkeiten sein. 
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c) Keine Beeinträchtigung der Rechte der Verfahrensbeteiligten 

 

Die Rechte der Verfahrensbeteiligten werden durch die Verkürzung des In-

stanzenzugs im Zuge der Verlagerung der Eingangszuständigkeit zum Ober-

landesgericht nicht beeinträchtigt. Das Grundgesetz gebietet keinen mehr-

stufigen Instanzenzug (vgl. BVerfGE 107, 395, 408). Hinzu kommt, dass die 

erste Rechtsmittelebene mit der Neugestaltung des Rechtsmittelsrechts der 

ZPO zum 1. Januar 2002 ohnehin von einer zweiten Tatsacheninstanz in ei-

ne Fehlerkontrollinstanz umgestaltet wurde. Im Bereich der Verwaltungsge-

richtsbarkeit findet sich bereits seit Mitte der 1980er Jahre eine erstinstanz-

liche Zuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte in § 48 VwGO, die durch 

einen Verkürzung des Instanzenzugs bei wirtschaftlich bedeutsamen Groß-

vorhaben (z.B. Anlagen nach dem AtomG, Planfeststellungsverfahren nach 

dem BundesfernstraßenG) die Verfahrensdauer merklich verkürzt. Für eine 

solche Instanzenzugverkürzung hat sich der Gesetzgeber jüngst auch für 

bedeutsame Verfahren im Bereich des Kapitalanlagerechts entschieden. 

Nach dem am 1. November 2005 in Kraft getretenen Gesetz zur Einführung 

von Kapitalanleger-Musterverfahren (KapMuG) werden Musterverfahren vor 

dem Oberlandesgericht geführt, wobei die daraus resultierende Verkürzung 

des Rechtsschutzes mit der Entlastung der Justiz und der höheren Richtig-

keitsgewähr der Entscheidung des Oberlandesgerichts gerechtfertigt wurde 

(BT-Drs. 15/5091, S. 38 und 43). 

 

2. Änderungen des Instanzenzugs im Einzelnen 
 

a) Betroffene Verfahren 

 

Die vorgeschlagene Verlagerung der Eingangszuständigkeit zum Oberlan-

desgericht erstreckt sich auf 

 

- Spruchverfahren unter Beteiligung einer Aktiengesellschaft, 

 

-  Klagen gegen die Wirksamkeit von Umstrukturierungsbeschlüssen un-

ter Beteiligung einer Aktiengesellschaft nach dem Umwandlungsgesetz 
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sowie im Falle der Eingliederung und des squeeze-out einschließlich 

der zugehörigen Freigabeverfahren (§ 16 Abs. 3 UmwG, § 319 Abs. 6 

AktG), 

 

- Klagen gegen die Wirksamkeit von Hauptversammlungsbeschlüssen 

über Maßnahmen der Kapitalbeschaffung, der Kapitalherabsetzung o-

der einen Unternehmensvertrag einschließlich der zugehörigen Freiga-

beverfahren (§ 246a AktG); 

 

- Klagen gegen die Wirksamkeit sonstiger Hauptversammlungsbeschlüs-

se. 

 

Im Bereich der Beschlussmängelklagen wird nicht danach unterschieden, ob 

der Mangel durch eine Anfechtungsklage (§ 246 AktG) oder eine Nichtig-

keitsklage (§ 249 AktG) geltend gemacht wird. Auch für die positive Be-

schlussfeststellungsklage, die nach allgemeiner Meinung den Anfechtungs-

antrag gegen einen ablehnenden Beschluss insoweit ergänzen kann, dass 

der Beschluss mit einem näher bezeichneten Inhalt zustande gekommen ist, 

wird erfasst. Die positive Beschlussfeststellungsklage beseitigt ein Rechts-

schutzdefizit der Anfechtungsklage und unterliegt daher weitgehend den für 

diese Klage geltenden Regeln (vgl. Hüffer, AktG, 7. Aufl., § 246 Rn. 42 f.).  

 

Nicht erfasst ist dagegen die allgemeine Feststellungsklage nach § 256 

ZPO. Dieser kommt neben Anfechtungs- und Nichtigkeitsklage allerdings nur 

ein geringer Anwendungsbereich zu (vgl. Hüffer, AktG, 7. Aufl., § 246 

Rn. 41). Auf sie sind § 246 Abs. 3 Satz 1 und 2, § 249 Abs. 1 Satz 1 AktG 

schon jetzt nicht anzuwenden (vgl. Hüffer, AktG, 7. Aufl., § 249 Rn. 12, Hüf-

fer in Münchner Kommentar zum Aktiengesetz 2. Aufl., § 241 Rn. 16); eine 

Verlagerung der Eingangszuständigkeit erscheint deshalb nicht erforderlich. 

Die Feststellung der Unwirksamkeit betrifft hier nicht die Geltendmachung 

von Gesetzesverstößen, sondern ist Folge eines unvollständigen rechtsge-

schäftlichen Tatbestandes, zum Beispiel der fehlenden Eintragung eines 

Hauptversammlungsbeschlusses. Dieser Mangel kann von der Gesellschaft 

durch Eintragung in das Handelsregister analog § 242 AktG geheilt werden 
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(vgl. Hüffer in Münchner Kommentar zum Aktiengesetz, 2. Aufl., § 241 

Rn. 20). Eine den Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen entsprechendes 

Drohpotential besteht daher nicht. Gleiches gilt bei Nichtigkeitsklagen Drit-

ter, die nicht unter den Personenkreis des § 249 Abs. 1 Satz 1 AktG fallen, 

aber trotzdem ausnahmsweise ein Festsstellungsinteresse im Sinne des 

§ 256 ZPO haben können. 

 

Nicht von der Verlagerung der Eingangszuständigkeit betroffen sind auch 

sonstige zivilprozessuale Streitigkeiten, die entweder spezifisch aktienrecht-

liche Grundlagen haben (z.B. die Schadensersatzklage gegen ein herr-

schendes Unternehmen oder ein Organ) oder solche, an denen eine Aktien-

gesellschaft wie jede andere Partei beteiligt ist, beispielsweise als Mieter 

oder Verkäufer einer Sache. Ebenfalls nicht betroffen sind die der streitigen 

freiwilligen Gerichtsbarkeit angehörenden aktienrechtlichen Verfahren (z.B. 

über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats oder das Auskunftsrecht des 

Aktionärs) sowie Verfahren, die der Tätigkeit des Registergerichts zuzuord-

nen sind.  

 

Neben der Aktiengesellschaft soll die Zuständigkeitsverlagerung allerdings 

auch die Gesellschaftsformen erfassen, deren Ausgestaltung sich in weiten 

Teilen an die Aktiengesellschaft anlehnt. Dies betrifft zum einen die Kom-

manditgesellschaft auf Aktien, auf die nach § 278 Abs. 3 AktG die für die Ak-

tiengesellschaft geltenden Bestimmungen des 1. Buches des Aktiengesetzes 

anzuwenden sind, sofern sich aus ihrer Eigenschaft als Personengesell-

schaft nichts anderes ergibt. Zum anderen betrifft dies den Versicherungs-

verein auf Gegenseitigkeit und die Europäische Gesellschaft (SE), auf die 

nach §§ 34 bis 36 VAG bzw. nach dem SEAG und der Verordnung (EG) 

Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäi-

schen Gesellschaft (SE-VO) in weitem Umfang aktienrechtliche Regelungen 

anwendbar sind. 

 

b) Weiterer Instanzenzug  

 

Zu beachten ist, dass sich die Verlagerung der Eingangszuständigkeit not-
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wendig auch auf die Rechtsmittel gegen die Entscheidung in erster Instanz 

auswirkt.  

 

Klagen gegen die Wirksamkeit von Hauptversammlungsbeschlüssen richten 

sich nach der ZPO. Diese eröffnet gegen die Berufungsentscheidungen des 

Oberlandesgerichts nach allgemeinen Regeln die Revision zum Bundesge-

richtshof. Folgerichtig ist durch Anpassung der Rechtsmittelvorschriften der 

ZPO künftig die Revision gegen erstinstanzliche Entscheidungen des Ober-

landesgerichts zu eröffnen. 

 

In den als Eilverfahren einzuordnenden Freigabeverfahren nach §§ 246a, 

319 Abs. 6 AktG und § 16 Abs. 3 UmwG kann der Bundesgerichtshof dage-

gen schon jetzt nicht angerufen werden (vgl. BGH ZIP 2006, 1151 zu § 16 

Abs. 3 UmwG). Im Interesse der Verfahrensbeschleunigung ist hier auch in 

Zukunft kein Rechtsmittel zu eröffnen, so dass die Entscheidung des Ober-

landesgerichts wie bisher den Rechtszug abschließt. 

 

In Spruchverfahren kommt eine Befassung des Bundesgerichtshofs derzeit 

nur im Wege der Divergenzvorlage nach § 28 Abs. 2 und 3 FGG in Betracht, 

die aufgrund der Verweisung des § 12 Abs. 2 Satz 2 SpruchG derzeit im 

Rahmen der Beschwerdeentscheidung des Oberlandesgerichts anwendbar 

ist. Danach hat das Oberlandesgericht die Beschwerde unter Begründung 

seiner Rechtsauffassung dem Bundesgerichtshof vorzulegen, wenn es bei 

der Auslegung eines bundesgesetzlichen Vorschrift, die eine Angelegenheit 

der freiwilligen Gerichtsbarkeit betrifft, von der Entscheidung eines anderen 

Oberlandesgerichts bzw. des Bundesgerichtshofs abweichen will.  

 

Nach dem Regierungsentwurf des FGG-Reformgesetzes (vgl. BR-Drs. 

309/07) soll künftig allerdings die Divergenzvorlage nach § 28 Abs. 2 und 3 

FGG im Zuge der Verlagerung der Beschwerdezuständigkeit vom Landge-

richt auf das Oberlandesgericht als allgemeine Regelung für die freiwillige 

Gerichtsbarkeit entfallen und durch eine Rechtsbeschwerde ersetzt werden. 

Da in Spruchverfahren die Möglichkeit der Befassung des Bundesgerichts-

hofs zur Rechtsvereinheitlichung und Rechtsfortbildung schon im Hinblick 



Drucksache 901/07 26

auf die besondere Bedeutung aktienrechtlicher Streitigkeiten auch künftig 

unverzichtbar erscheint, ist nach dem Vorbild des Regierungsentwurfs des 

FGG-Reformgesetzes gegen die erstinstanzliche Entscheidung des Oberlan-

desgerichts im Spruchverfahren die Rechtsbeschwerde zu eröffnen. Dies 

entspricht der vergleichbaren Situation bei Musterverfahren nach dem Kap-

MuG, in denen das Oberlandesgericht schon jetzt in erster Instanz tätig wird. 

Da die Rechtsbeschwerde eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs nicht 

erst im Fall der Divergenz zweier Oberlandesgerichte, sondern bereits beim 

ersten Auftreten eines Falles mit Grundsatzbedeutung ermöglicht, ist sie 

auch unter dem Gesichtspunkt der Verfahrensbeschleunigung der Diver-

genzvorlage vorzuziehen. 

 

Dem kann nicht entgegen gehalten werden, die Eröffnung der derzeit nicht 

vorgesehenen Rechtsbeschwerde führe anstelle einer Instanzenzugverkür-

zung lediglich zu einer Instanzenzugverlagerung. Entsprechend dem Regie-

rungsentwurf des FGG-Reformgesetzes wird die Rechtsbeschwerde als rei-

nes Zulassungsrechtsmittel ausgestaltet. Der Zugang zum Bundesgerichts-

hof wird daher nur eröffnet, wenn dessen Entscheidung wegen Grundsatz-

bedeutung oder zur Sicherung der Rechtseinheit oder zur Rechtsfortbildung 

erforderlich ist. Zur Vermeidung der Inanspruchnahme eines „Justizkredits“ 

durch die unterlegene Partei wird dabei von der Eröffnung einer Nichtzulas-

sungsbeschwerde abgesehen. Die Beurteilung der Zulassungsvorausset-

zungen obliegt deshalb nicht den Parteien, sondern dem Oberlandesgericht. 

Dieses kann in den Fällen, in denen es bislang eine Divergenzvorlage gefer-

tigt hätte, künftig die Rechtsbeschwerde zulassen. Entgegen der Regelung 

des § 15 KapMuG für Musterverfahren ist bei Spruchverfahren nicht stets die 

Eröffnung der Rechtsbeschwerdeinstanz geboten. Während bei Verfahren 

nach dem KapMuG die Grundsatzbedeutung in jedem Fall aus dem Umstand 

zu folgern ist, dass mehrere Verfahren zu einem Musterverfahren zusam-

mengeführt werden, kann einem Spruchverfahren unter Umständen eine ü-

ber den Einzelfall hinausgehende Bedeutung fehlen. 
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c) Systematische und kostenrechtliche Überlegungen 

 

Die Verlagerung der Eingangszuständigkeit folgt der bisherigen Gesetzes-

systematik. Anstelle einer Generalnorm im Prozessrecht werden die einzel-

nen verfahrensbezogenen Zuständigkeitsbestimmungen im materiellen 

Recht beibehalten. 

 

Die Gerichtsgebühren für die streitigen Verfahren, für die künftig in erster 

Instanz das Oberlandesgericht zuständig ist, werden maßvoll angepasst. Der 

Ansatz höherer Gebühren gegenüber dem erstinstanzlichen Verfahren vor 

dem Amts- oder Landgericht im Rahmen des Gerichtskostengesetzes ent-

spricht der Regelung für erstinstanzliche Verfahren vor dem Oberverwal-

tungsgericht. Dabei ist auf der einen Seite berücksichtigt, dass die Gebüh-

reneinnahmen der Länder für eine Instanz wegfallen. Auf der anderen Seite 

wird der besonderen Bedeutung der Verfahren für die Parteien durch schnel-

le obergerichtliche Entscheidungen Rechnung getragen. Entsprechendes gilt 

für das der freiwilligen Gerichtsbarkeit zuzurechnende Spruchverfahren (vgl. 

§ 15 SpruchG). 

 

3. Auswirkungen der Verlagerung der Eingangsinstanz 
 

Da beim Oberlandesgericht ein mit drei Berufsrichtern besetzter Senat zur 

Entscheidung berufen ist, während die in Beschlussmängelklagen und 

Spruchverfahren beim Landgericht derzeit regelmäßig tätige Kammer für 

Handelssachen nur mit einem Berufsrichter besetzt ist, ist der Personalbe-

darf für die erstinstanzliche Tätigkeit des Oberlandesgerichts tendenziell 

größer als der Personalbedarf für eine erstinstanzliche Tätigkeit des Land-

gerichts. Allerdings muss dem daraus resultierenden Personalmehrbedarf 

die Entlastung gegen gerechnet werden, die durch den Wegfall der Rechts-

mittelentscheidung des Oberlandesgerichts entsteht. Im Einzelnen ist die 

Ermittlung des Personalmehrbedarfs im Fall einer erstinstanzlichen Zustän-

digkeit des Oberlandesgerichts naturgemäß mit vielen Unwägbarkeiten ver-

bunden. Zur Annährung an den realistischer Weise zu erwartenden Perso-

nalmehrbedarf bietet sich ein Betrachtung der beiden theoretischen Extrem-
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werte an.  

 

Im denkbar günstigsten Fall können die Oberlandesgerichte die Verfahren in 

erster Instanz mit demselben Personalaufwand erledigen, den sie derzeit als 

Rechtsmittelinstanz benötigen. Dazu ist der gegenwärtige Personaleinsatz 

der Oberlandesgerichte je Verfahren mit den Eingangszahlen der Landge-

richte zu multiplizieren. Nach einer auf das Jahr 2006 bezogenen Stichprobe 

im Bezirk des Oberlandesgerichts Stuttgart konnten acht Rechtsmittel gegen 

Spruchverfahren mit 0,8 AKA und ein Rechtsmittel gegen eine Beschluss-

mängelklage mit 0,2 AKA bewältigt werden. Da im Erhebungszeitraum (nach 

Verbindung gemessen) zwölf Spruchverfahren und vier Beschlussmängel-

klagen in erster Instanz eingingen, hätte das Oberlandesgericht in erster In-

stanz im günstigsten Fall 1,2 bzw. 0,8 AKA, insgesamt also 2,0 AKA benö-

tigt.   

 

Nähme man dagegen an, beim Oberlandesgericht entstünde wegen der Be-

setzung eines Senats mit drei Berufsrichtern der dreifache Aufwand, müsste 

man den gegenwärtigen Personaleinsatz der Landgerichte verdreifachen. 

Dieser betrug im Bezirk des Oberlandesgerichts Stuttgart im Jahr 2006 für 

Spruchverfahren 1,2 AKA und für Beschlussmängelklagen 0,2 AKA. Mal drei 

genommen ergäbe sich für das Oberlandesgericht danach ein Personalbe-

darf von 3,6 bzw. 0,6 AKA, insgesamt also 4,2 AKA. 

 

Der durch die vorgeschlagene Änderung ausgelöste Personalmehrbedarf er-

gibt sich, wenn man hiervon den gegenwärtigen Personaleinsatz abzieht. 

Dieser betrug im Zeitraum der Stichprobe beim Oberlandesgericht Stuttgart 

insgesamt 1,0 AKA und bei den zugehörigen Landgerichten insgesamt 1,4 

AKA. Im denkbar günstigsten Fall könnte der Personalbedarf im Bezirk des 

Oberlandesgerichts Stuttgart damit von 2,4 AKA auf 2,0 AKA reduziert oder 

ein Personalmehrbedarf zumindest ausgeschlossen werden. Selbst bei einer 

Unterstellung des dreifachen Personaleinsatzes der Landgerichte betrüge 

der Personalmehrbedarf höchstens 4,2 abzüglich 2,4, also 1,8 AKA.  

 

Da angesichts der Arbeitsteilung innerhalb eines Senats des Oberlandesge-
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richts zwischen Vorsitzendem, Berichterstatter und Beisitzer nicht jedes ein-

zelne Senatsmitglied den Aufwand betreibt, der derzeit beim Berufsrichter in 

der Kammer für Handelssachen anfällt, spricht vieles dafür, das der Perso-

nalmehrbedarf eher am unteren als am oberen Ende anzusiedeln ist. Zu be-

denken ist allerdings die zusätzliche Mehrbelastung durch den Umstand, 

dass im Senat beim Oberlandesgericht neben den nach R2 besoldeten ein-

fachen Mitgliedern auch ein höher besoldeter Vorsitzender tätig ist, wohin-

gegen der Berufsichter in der Kammer für Handelssachen nur nach R2 be-

soldet wird. 

 

In Oberlandesgerichtsbezirken, die geringere Eingangszahlen bei Spruch-

verfahren und Beschlussmängelklagen aufweisen als das Oberlandesgericht 

Stuttgart, wird die Gesamtbelastung durch die Verlagerung der Eingangszu-

ständigkeit zum Oberlandesgericht entsprechend geringer sein. In Oberlan-

desgerichtsbezirken mit größeren Eingangszahlen im fraglichen Bereich, wie 

etwa Frankfurt am Main, könnte sie etwas größer sein. In jedem Fall ergäbe 

sich durch die Verlagerung der Eingangszuständigkeit für die Länder insge-

samt nur ein überschaubarer Personalmehrbedarf. 

 

Für den Bund kann eine geringfügige Mehrbelastung des Bundesgerichts-

hofs nur entstehen, wenn die Oberlandesgerichte häufiger die Rechtsbe-

schwerde zulassen als in der Vergangenheit von dem Vorlageverfahren nach 

§ 28 Abs. 2 und 3 FGG Gebrauch gemacht worden ist. 

 

4. Gesetzgebungskompetenz, Zustimmungsbedürftigkeit  
 
Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt aus Artikel 74 Abs. 1 Nr. 1 

GG. Das Gesetz ist nicht zustimmungsbedürftig. 

 

5. Kosten und Preise, geschlechtsspezifische Auswirkungen 
 
Für die Länder ergeben sich durch die Verlagerung der Eingangszuständig-

keit für aktienrechtliche Streitigkeiten vom Landgericht zum Oberlandesge-

richt geringe Mehrbelastungen durch den zusätzlichen Bedarf von einigen 
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wenigen Richterstellen bundesweit und durch die höhere Besoldung des 

Vorsitzenden Richters am Oberlandesgericht im Verhältnis zum Vorsitzen-

den der Kammer für Handelssachen.  

 

Daneben ist zu bedenken, dass durch den Wegfall einer Instanz in den Län-

dern auch die dort derzeit erhobenen Gerichtsgebühren entfallen. Diese 

Einnahmeausfälle spielen für die Haushalte der Länder allerdings kaum eine 

Rolle. Die bereits erwähnte stichprobenartige Untersuchung der Spruchver-

fahren und Beschlussmängelklagen im Bereich des Oberlandesgerichtsbe-

zirks Stuttgart im Jahr 2006 hat ergeben, dass die Gebühreneinnahmen der 

Spruchverfahren und Beschlussmängelklagen in beiden Instanzen nur knapp 

über 30.000 Euro betrug. Dies beruht unter anderem auf der Begrenzung der 

Streitwerte der einschlägigen Verfahren durch § 247 Abs. 1 AktG bzw. § 15 

Abs. 1 Satz 2 SpruchG. Ein Teil der Gebührenausfälle wird zudem durch 

maßvolle Anpassung der Gebühren ausgeglichen, die mit der Orientierung 

an der Gebührenstruktur des Verwaltungsprozesses für erstinstanzliche Ver-

fahren vor Obergerichten einhergeht. 

 

Der geringfügigen Mehrbelastung des Bundesgerichtshofs sind die Gebüh-

reneinnahmen gegenüberzustellen, die der Gesetzentwurf künftig dem Bund 

zuweist, während das bisherige Vorlageverfahren gebührenfrei war. 

 

Den danach zu erwartenden geringfügigen Mehrkosten für Bund und Länder 

stehen erhebliche Vorteile für die als Aktiengesellschaften ausgestalteten 

Wirtschaftsunternehmen sowie deren Aktionäre, Kreditgeber und Arbeitneh-

mer durch die schnellere Entscheidung über aktienrechtliche Streitigkeiten 

gegenüber. Diese können zwar im Einzelnen nicht beziffert werden. Ein Blick 

auf die Auswirkungen der Verzögerung der Entscheidung über die Wirksam-

keit einer Umstrukturierung auf die strategische Planung des Unternehmens 

und auf seinen Börsenkurs zeigt aber, dass die Verfahrensbeschleunigung 

im Einzelfall unter Umständen mehrere Millionen Euro einsparen kann. Der 

Gesetzentwurf trägt damit wesentlich zur Verbesserung des Wirtschafts-

standorts Deutschland bei. 
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Spezifische Auswirkungen auf Männer und Frauen sind von den vorgeschla-

genen Regelungen nicht zu erwarten. 

 

 

B. Einzelbegründung 

 

Zu Artikel 1 (Änderung der Zivilprozessordnung)  
 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 

 

Die Inhaltsübersicht wird um die neu eingefügten §§ 510c bis 510e ergänzt. 

 

Zu Nummer 2 (§ 36 Abs. 2) 

 
Nach § 36 Abs. 2 bestimmt das Oberlandesgericht, zu dessen Bezirk das 

zuerst mit der Sache befasste Gericht gehört, in den Fällen, in denen das 

nächsthöhere gemeinschaftliche Gericht der Bundesgerichtshof ist, die ge-

richtliche Zuständigkeit. Hinsichtlich der künftigen Zuständigkeit der Ober-

landesgerichte in erstinstanzlichen Verfahren ist dies nicht sachgerecht. Die 

Regelung wird daher für die erstinstanzlichen Verfahren der Oberlandesge-

richte mit dem neu angefügten Satz 2 ausgeschlossen. Dies führt dazu, dass 

in diesen Verfahren die allgemeine Regelung des § 36 Abs. 1 und damit die 

Zuständigkeit des Bundesgerichtshofs zum Tragen kommt. Im Ergebnis ent-

spricht dies den Regelungen der VwGO, die ebenfalls eine erstinstanzliche 

Zuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte und in diesem Fall die Zustän-

digkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Zuständigkeitsbestimmung kennt.   

 

Zu Nummer 3 (§ 510c bis § 510e) 

 

Das zweite Buch der ZPO (Verfahren im ersten Rechtszug) kennt bislang nur 

das Verfahren vor den Landgerichten und das Verfahren vor den Amtsge-

richten. Anknüpfend an die bisherige Systematik wird es um einen gesonder-

ten Abschnitt über das Verfahren vor den Oberlandesgerichten ergänzt. In-

haltlich nehmen die ergänzten Bestimmungen grundsätzlich auf das Verfah-
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ren vor den Landgerichten Bezug.  

 

Da für das erstinstanzliche Verfahren vor dem Oberlandesgericht grundsätz-

lich das Kollegialprinzip gelten soll, sind allerdings von den §§ 348 ff., die 

den Einzelrichter als Regelfall ansehen, abweichende Bestimmungen zu tref-

fen. An Stelle der §§ 348 ff. wurden entsprechend §§ 526, 527 Regelungen 

über die ausnahmsweise Übertragung des Rechtsstreits auf den entschei-

denden Einzelrichter nach Ermessen des Gerichts sowie über den vorberei-

tenden Einzelrichter geschaffen.  

 

Zudem sind Klageerweiterungen und Widerklagen auf Streitgegenstände zu 

beschränken, für die gleichfalls die erstinstanzliche Zuständigkeit des Ober-

landesgerichts begründet ist, um zu verhindern, dass die Parteien über die-

se Rechtsinstitute solche Verfahren erstinstanzlich an das Oberlandesge-

richt bringen, für die ansonsten das Amts- oder Landgericht zuständig wäre. 

Einzelnen Klägern - im Fall der Klageänderung - und einzelnen Beklagten - 

im Fall der Widerklage - wäre sonst die einseitige Gestaltung des Instanzen-

zuges eröffnet.  

 

Eine Beschränkung von Aufrechnungserklärungen erscheint dagegen nicht 

geboten. Da die von der Verlagerung des Eingangszuständigkeit betroffenen 

Verfahren, die sich nach der ZPO richten, keine Zahlungsansprüche zum 

Gegenstand haben, wird es meistens bereits an der Gleichartigkeit der An-

sprüche fehlen. Liegen die Aufrechnungsvoraussetzungen ausnahmsweise 

vor, bestehen keine Bedenken, das Oberlandesgericht als Eingangsinstanz 

auch über Ansprüche entscheiden zu lassen, die in die sachliche Zuständig-

keit des Landgerichts fallen.  

 

Zu Nummer 4 (§ 511) 

 

Die Anpassung ist erforderlich, um auszuschließen, dass gegen die Urteile 

des Oberlandesgerichts in erster Instanz die Berufung eröffnet wird. 
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Zu Nummer 5 bis 15 (§§ 542 bis 563) 

 

Die Anpassung des Revisionsrechts berücksichtigt, dass künftig gegen die 

Urteile des Oberlandesgerichts in erster Instanz die Revision statthaft ist. 

 

Zu Artikel 2 (Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes)  
 

Zu Nummer 1 (§ 23) 

 

Die Ergänzung ist erforderlich, da abweichende Sonderzuweisungen künftig 

nicht nur zugunsten der Landgerichte, sondern auch der Oberlandesgerichte 

bestehen können. 

 

Zu Nummer 2 (§ 71) 

 

Die Ergänzung ist erforderlich, da von § 23 abweichende Sonderzuweisun-

gen künftig auch zugunsten der Oberlandesgerichte bestehen können. 

 

Der Vorschlag des Regierungsentwurfs des FGG-Reformgesetzes, die Rege-

lung der sachlichen Zuständigkeit des Landgerichts für die Verfahren nach 

dem Spruchverfahrensgesetz in das GVG zu verlagern (vgl. Artikel 22 Nr. 11 

Buchst. b (§ 71 Abs. 2 Nr. 4 Buchst. e) GVG)), ist nicht aufzugreifen, da die 

nach § 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 SpruchG künftig gebotene Differenzierung der 

Eingangszuständigkeit die Übersichtlichkeit der Bestimmung beeinträchtigen 

könnte. Dementsprechend ist entgegen dem Vorschlag des Regierungsent-

wurfs des FGG-Reformgesetzes auch die Ermächtigung zur örtlichen Zu-

ständigkeitskonzentration für den Fall der Eingangszuständigkeit des Land-

gerichts bei Spruchverfahren weiterhin im Spruchverfahrensgesetz selbst zu 

regeln. 

 

Zu Nummer 3 (§ 95) 

 

Da für Verfahren nach § 246 Abs. 3 Satz 1 AktG künftig in erster Instanz das 

Oberlandesgericht zuständig ist, bei dem keine Kammer für Handelssachen 
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errichtet wird, ist die entsprechende Verweisung zu streichen. Statt dessen 

ist im Hinblick auf die fortbestehende Zuständigkeit der Landgerichte für 

GmbH-rechtliche Streitigkeiten die Parallelbestimmung des § 51c GmbHG zu 

nennen, die künftig eine eigene Zuständigkeitsbestimmung enthält, welche 

auch im Fall des § 75 Abs. 2 GmbHG anzuwenden ist. 

 

Zu Nummer 4 (§ 96) 
 

Da aufgrund der Neubegründung erstinstanzlicher Zuständigkeiten der Ober-

landesgerichte in Zukunft häufiger als nach geltendem Recht Verweisungen 

vom Oberlandesgericht wegen fehlender sachlicher Zuständigkeit an Land-

gerichte zu erwarten sind, ist zu bestimmen, dass der Kläger den Antrag auf 

Verhandlung vor der Kammer für Handelsachen bereits vor dem Oberlan-

desgericht zu stellen hat. Dies entspricht der gleichgelagerten und in § 96 

Abs. 2 geregelten Prozesslage im Fall der Verweisung vom Amtsgericht zur 

Kammer für Handelssachen.  

 

Zu Nummer 5 (§ 118) 

 

§ 118 ist um den neuen Bereich der aktienrechtlichen Streitigkeiten sowie 

der gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten unter Beteiligung einer Komman-

ditgesellschaft auf Aktien, einer SE oder eines Versicherungsvereins auf 

Gegenseitigkeit zu erweitern. Entsprechend der bisherigen Systematik sollen 

sich die Zuständigkeitszuweisungen aber auch künftig aus den einzelnen 

Anordnungen in den materiellrechtlichen Gesetzen ergeben; insoweit ist auf 

die Zuständigkeitsbegründung an anderer Stelle zu verweisen. Damit ist eine 

genaue Abgrenzung der dem Oberlandesgericht künftig in erster Instanz zu-

gewiesenen Verfahren an dieser Stelle entbehrlich. 

 

Absatz 2 Satz 1 und 2 enthält für die Fälle der erstinstanzlichen Zuständig-

keit der Oberlandesgerichte eine Ermächtigung der Landesregierungen zur 

Konzentration der örtlichen Zuständigkeit. Solche Konzentrationsermächti-

gungen bestehen in den betroffenen Verfahren schon jetzt auf der Ebene der 

Landgerichte. Zwar führt bereits die Verlagerung der Eingangszuständigkeit 



  Drucksache 901/07 35

vom Landgericht zum Oberlandesgericht zu einer Konzentration. Zur Förde-

rung der Spezialisierung und der Einheitlichkeit der Rechtsprechung kann in 

denjenigen Ländern, in denen mehrere Oberlandesgerichte errichtet sind, 

aber auch eine Konzentration auf ein Oberlandesgericht oder auf ein Obers-

tes Landesgericht geboten sein. Die Transformation der Konzentrationser-

mächtigungen auf die neue Eingangszuständigkeit wird nach dem Vorbild 

des Regierungsentwurfs des FGG-Reformgesetzes für die streitwertunab-

hängige Eingangszuständigkeit der Landgerichte im Bereich der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit (vgl. dort Artikel 22 Nr. 11 Buchst. b (§ 71 Abs. 4 -neu-)) da-

zu genutzt, die bisherigen Einzelbestimmungen in einer allgemeinen Rege-

lung zusammen zu fassen, die sich an die Sonderregelung des § 118 Abs. 1 

zur sachlichen Zuständigkeit anschließt. Satz 3 übernimmt hinsichtlich der 

Verfahren nach dem KapMuG die dortige Regelung in § 4 Abs. 5 Satz 3.  

 

Zu Artikel 3 (Änderung des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes) 

 

Aufgrund der Zusammenfassung der Vorschriften über die örtliche Zustän-

digkeitskonzentration in § 118 Abs. 2 Satz 1 und 2 GVG sowie der Über-

nahme der Sonderbestimmung des § 4 Abs. 5 Satz 3 KapMuG in § 118 

Abs. 2 Satz 3 GVG kann die Vorschrift gestrichen werden.  

 
Artikel 4 (Änderung des Aktiengesetzes)  
 

Zu Nummer 1 (§ 246) 

 

§ 246 Abs. 3 Satz 1 regelt unter anderem die sachliche Zuständigkeit für An-

fechtungsklagen. Anstelle des Landgerichts ist die Eingangszuständigkeit 

des Oberlandesgerichts vorzusehen. Die Abgrenzung zwischen allgemeiner 

Zivilkammer und Kammer für Handelssachen im bisherigen Satz 2 kann ent-

fallen. Der bisherige Satz 3 ist ebenfalls zu streichen, da die örtliche Kon-

zentrationsermächtigung für die Eingangszuständigkeit vor dem Oberlan-

desgericht zwar übernommen, aber in die allgemeine Regelung des § 118 

Abs. 2 Satz 1 und 2 GVG überführt wird.  
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Über die Verweisungen in §§ 250 Abs. 3 Satz 1, 251 Abs. 2, 257 Abs. 2 

Satz 1 und 275 Abs. 4 Satz 1 gilt die Zuständigkeitsverlagerung auch für die 

Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage betreffend die Wahl eines Aufsichts-

ratsmitgliedes durch die Hauptversammlung, die Anfechtung der Feststel-

lung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung und die Klage auf 

Nichtigerklärung der Gesellschaft.  

 

Zu Nummer 2 (§ 246a) 
 

Die Verlagerung der Eingangszuständigkeit für Anfechtungsklagen vom 

Landgericht zum Oberlandesgericht durch die Änderung des § 246 Abs. 3 

Satz 1 hat eine entsprechende Zuständigkeitsverlagerung bei dem durch das 

UMAG neu geschaffenen Freigabeverfahren nach § 246a zur Folge. Die so-

fortige Beschwerde entfällt aufgrund der Zuständigkeitsverlagerung. Da es 

sich um eine Eilentscheidung handelt, ist entsprechend § 319 Abs. 6 und 

§ 16 Abs. 3 UmwG schon jetzt kein Rechtsmittel zum Bundesgerichtshof er-

öffnet (vgl. BGH ZIP 2006, 1151 zu § 16 Abs. 3 UmwG). Dies hat das Zweite 

Gesetz zur Änderung des Umwandlungsgesetzes klargestellt.  

 

Zu Nummer 3 (§§ 249, 250) 

 

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Änderung des § 246 Abs. 3. 

 

Zu Nummer 4 (§ 319) 

 

Infolge der Zuständigkeitsverlagerung in § 246 Abs. 3 Satz 1 entscheidet 

über die Klage gegen die Wirksamkeit eines Hauptversammlungsbeschlus-

ses über die Eingliederung einer Aktiengesellschaft in eine andere das      

Oberlandesgericht in erster Instanz. § 319 Abs. 6 Satz 1, der dem Gericht 

der Hauptsache auch die Zuständigkeit für das dort geregelte Freigabever-

fahren zuweist, ist entsprechend anzupassen. Die sofortige Beschwerde-

möglichkeit entfällt aufgrund der Zuständigkeitsverlagerung. Da im Rahmen 

des Freigabeverfahrens schon bislang kein Rechtsmittel zum Bundesge-

richtshof eröffnet war (vgl. BGH ZIP 2006, 1151 zu § 16 Abs. 3 UmwG), ist 
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die Entscheidung des Oberlandesgerichts unanfechtbar. Dies wurde durch 

das Zweite Gesetz zur Änderung des Umwandlungsgesetzes klargestellt.  

 

Zu Artikel 5 (Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verordnung (EG) 

Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäi-

schen Gesellschaft (SE)) 
 

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Änderung des § 246 Abs. 3 AktG. 

 

Zu Artikel 6 (Änderung des Spruchverfahrensgesetzes)  
 

Zu Nummer 1 (§ 2) 

 

Soweit Spruchverfahren die Abfindung außenstehender Aktionäre einer Akti-

engesellschaft, einer Kommanditgesellschaft auf Aktien oder einer SE zum 

Gegenstand haben, wird die Eingangszuständigkeit nach dem neuen § 2 

Abs. 1 Satz 1 auf das Oberlandesgericht verlagert. Dies ist in den Fällen des 

§ 1 Nr. 1 bis 3 und 5 stets der Fall. Im Fall des § 1 Nr. 1 ist beherrschtes Un-

ternehmen stets eine Aktiengesellschaft oder eine Kommanditgesellschaft 

auf Aktien, da das SpruchG sonst nicht anwendbar ist. Im Fall des § 1 Nr. 2 

sind notwendig sowohl die eingegliederte als auch die Hauptgesellschaft Ak-

tiengesellschaften. Bei § 1 Nr. 3 ist das SpruchG wiederum nur anwendbar, 

wenn die Gesellschaft, aus der Gesellschafter ausgeschlossen wurden, eine 

Aktiengesellschaft oder eine Kommanditgesellschaft auf Aktien ist. Im Fall 

des § 1 Nr. 5 ist notwendig eine SE betroffen. 

 

Anders verhält es sich bei § 1 Nr. 4. Hier können die beteiligten Rechtsträ-

ger auch eine andere Rechtsform haben. Zur Verlagerung der Eingangszu-

ständigkeit für aktienrechtliche Streitigkeiten zum Oberlandesgericht könnte 

darauf abgestellt werden, dass die übertragende bzw. formwechselnde Ge-

sellschaft eine Aktiengesellschaft ist. Sinnvoller erscheint es demgegenüber, 

stets dann eine Zuständigkeitsverlagerung vorzunehmen, wenn einer der be-

teiligten Rechtsträger eine Aktiengesellschaft ist, da die mit der Zuständig-

keitsverlagerung verfolgten Zwecke gerade auch dann eingreifen, wenn eine 
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Aktiengesellschaft übernehmender Rechtsträger ist. Als übernehmender 

Rechtsträger ist die Aktiengesellschaft zur Abfindung von Anteilsinhabern 

des übertragenden Rechtsträgers verpflichtet. Die Höhe dieser Ausgleichs-

zahlungen kann für die strategische Planung der Gesellschaft und für ihren 

Börsenkurs von existenzieller Bedeutung sein. 

 

Da die Eingangszuständigkeit des Oberlandesgerichts damit zukünftig den 

Regelfall darstellt, wird § 2 hieran ausgerichtet. Die ausnahmsweise Zustän-

digkeit des Landgerichts ist in Absatz 1 Satz 2 geregelt. Von einer Auslage-

rung der Regelung der sachlichen Zuständigkeit in das GVG nach dem Vor-

bild des Regierungsentwurfs zum FGG-Reformgesetz wird abgesehen, da 

sich die neue Differenzierung nicht für die Aufnahme in eine allgemeine Re-

gelung eignet. Entsprechendes gilt für die Auslagerung der Ermächtigung 

zur Konzentration der örtlichen Zuständigkeit oder die Regelung betreffen 

die Zuständigkeit der Kammer für Handelssachen. Statt dessen enthält Ab-

satz 2 für den Fall der Eingangszuständigkeit des Landgerichts die Zusam-

menfassung der bislang auf Absatz 2 und 3 verteilten Zuständigkeitsrege-

lungen betreffend die Kammer für Handelssachen. Zwar dürfte die danach 

bestehende Restzuständigkeit des Landgerichts angesichts der geringen 

Zahl der Fälle eines Spruchverfahrens ohne Beteiligung einer Aktiengesell-

schaft nur selten eingreifen. Der damit verbundenen Gefahr fehlender Fach-

kenntnisse der Landgerichte kann aber nicht dadurch entgegen gewirkt wer-

den, dass die Verfahren nach dem SpruchG insgesamt in erster Instanz dem 

Oberlandesgericht zugewiesen werden. Andernfalls käme es zu einem sys-

temwidrigen Auseinanderfallen der Zuständigkeit für die Überprüfung der 

Wirksamkeit der Umstrukturierungsmaßnahme einerseits und der damit ver-

bundenen Abfindungsregelung andererseits.  

 

Für den Fall der erstinstanzlichen Zuständigkeit des Oberlandesgerichts ist 

die Verweisung auf § 5 FGG anzupassen. Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 FGG be-

stimmt das Oberlandesgericht, zu dessen Bezirk das zuerst mit der Sache 

befasste Gericht gehört, die gerichtliche Zuständigkeit in den Fällen, in de-

nen das nächsthöhere gemeinschaftliche Gericht der Bundesgerichtshof ist. 

Im Fall der erstinstanzlichen Zuständigkeit des Oberlandesgericht ist dies 



  Drucksache 901/07 39

nicht sachgerecht. Für diesen Fall wird die Verweisung auf § 5 FGG deshalb 

korrigiert, so dass die Zuständigkeitsbestimmung durch den Bundesge-

richtshof erfolgen kann. Dies entspricht der Regelung zu § 36 Abs. 2 Satz 2 

ZPO-E.   

 

Der neue Absatz 3 enthält entsprechend § 118 Abs. 2 GVG-E eine Ermäch-

tigung zur Konzentration der örtlichen Zuständigkeit der in erster Instanz tä-

tigen Oberlandesgerichte bzw. Landgerichte für die der freiwilligen Gerichts-

barkeit zuzuordnenden Spruchverfahren.  

 

Zu Nummer 2 (§ 7) 

 

Der bislang an der Eingangszuständigkeit des Landgerichts und der dortigen 

Kammer für Handelssachen orientierte Absatz 7 ist an den Regelfall der 

Eingangszuständigkeit des Oberlandesgerichts anzupassen. In der Sache 

bleibt die Zuständigkeitsabgrenzung für die Fälle des § 2 Abs. 1 Satz 2 un-

berührt. 

 

Zu Nummer 3 (§ 12) 

 

Die amtliche Überschrift des § 12 ist neu zu fassen, da die Norm neben den 

Regelungen über die sofortige Beschwerde auch solche zur Rechtsbe-

schwerde enthält. Die Norm wird insoweit zudem neu strukturiert. 

 

Der neue Absatz 1 Satz 1 regelt die Eröffnung der Rechtsbeschwerde im 

künftigen Regelfall der Entscheidung des Oberlandesgerichts im ersten 

Rechtszug. Die Möglichkeit einer Befassung des Bundesgerichtshofs zur 

Fortbildung des Rechts und zur Sicherung einer einheitlichen Rechtspre-

chung erscheint bei Spruchverfahren unverzichtbar. Bislang wird diese Be-

fassung durch die Verweisung des § 12 Abs. 2 Satz 2 SpruchG auf § 28 

Abs. 2 und 3 FGG sichergestellt; danach muss das Oberlandesgericht als 

Beschwerdegericht in Divergenzfällen vorlegen. Im Hinblick auf den im Re-

gierungsentwurf des FGG-Reformgesetzes vorgesehenen Wegfall des § 28 

Abs. 2 und 3 FGG sowie im Interesse einer anwenderfreundlichen Verein-
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heitlichung der Prozessordnungen ist die zur Sicherung der Rechtseinheit 

und zur Rechtsfortbildung sowie in Fällen von grundsätzlicher Bedeutung er-

forderliche Möglichkeit der Befassung des Bundesgerichtshofs künftig als 

Zulassungsrechtsbeschwerde auszugestalten. § 70 Abs. 1 2. Alternative 

FamFG in der Fassung des Regierungsentwurfs des FGG-Reformgesetzes 

sieht künftig allgemein die Eröffnung der Zulassungsrechtsbeschwerde ge-

gen die Entscheidungen des Oberlandesgerichts im ersten Rechtszug für die 

freiwillige Gerichtsbarkeit vor. 

 

Der neu gefasste Absatz 1 Satz 2 entspricht den Regelungen der Rechtsbe-

schwerde in § 574 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 ZPO sowie § 70 Abs. 2 Satz 1 

FamFG in der Fassung des Regierungsentwurfs des FGG-Reformgesetzes. 

Eine Verweisung auf § 70 Abs. 2 Satz 1 FamFG scheidet aus, da das FGG-

Reformgesetz noch nicht in Kraft getreten ist. 

 

Absatz 1 Satz 3 verweist zur Vermeidung von Wiederholungen und im Hin-

blick auf das noch ausstehende Inkrafttreten des FGG-Reformgesetzes auf 

die Regelungen der ZPO zur Rechtsbeschwerde. Der Charakter der Rechts-

beschwerde als Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit bleibt dabei unbe-

rührt. Im Gegensatz zu § 70 Abs. 2 Satz 2 FamFG in der Fassung des Re-

gierungsentwurfs des FGG-Reformgesetzes enthält der neue Absatz 1 

Satz 3 über die Verweisung auf § 574 Abs. 3 Satz 2 ZPO eine Bindungswir-

kung der Zulassungsentscheidung des Oberlandesgerichts für den Bundes-

gerichtshof. Dies entspricht der Empfehlung des Bundesrats zum FGG-

Reformgesetz, der die Aufnahme der Bindungswirkung der Zulassungsent-

scheidung in § 70 Abs. 2 Satz 2 FamFG-E beantragt und zur Begründung 

auf die nachfolgenden, hier entsprechend geltenden Umstände hingewiesen 

hatte (vgl. BR-Drs. 309/07): 

 

„Die Bindung des Bundesgerichtshofs an die Zulassung der 
Rechtsbeschwerde ist entsprechend der Regelung der §§ 543 
Abs. 2 Satz 2, 574 Abs. 3 Satz 2 ZPO auch für die familienge-
richtlichen Verfahren und die Verfahren der freiwilligen Gerichts-
barkeit vorzusehen. Hinsichtlich der Rechtsbeschwerde gegen 
Beschlüsse des Oberlandesgerichts in Justizverwaltungsangele-
genheiten ist wegen der Anlehnung an das verwaltungsgerichtli-
che Verfahren zusätzlich auf § 132 Abs. 3 VwGO zu verweisen, 
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der eine Bindung des Bundesverwaltungsgerichts an die Zulas-
sung der Revision durch das Oberverwaltungsgericht bestimmt. 
Nicht nur im Hinblick auf die Bestrebungen zur Vereinheitlichung 
der Prozessordnungen, sondern auch in der Sache erscheint der 
durch den FGG-Reformgesetz-Entwurf vorgesehene Verzicht auf 
die Bindung nicht geboten.  

 
Die in der Zivilprozessordnung vorgesehene Bindung des 
Rechtsbeschwerdegerichts dient dem Schutz des Vertrauens auf 
die Statthaftigkeit eines zugelassenen Rechtsmittels. Die bisheri-
ge Entwicklung zu den §§ 543 und 574 ZPO gibt keinen Anlass 
zu der Annahme, die Berufungs- oder Beschwerdegerichte wür-
den in nennenswertem Umfang von der Zulassungsmöglichkeit 
Gebrauch machen, ohne dass die Zulassungsvoraussetzungen 
vorlägen. Den Entscheidungen des Bundesgerichtshofs ist zu 
entnehmen, dass er sich dann, wenn ausnahmsweise entgegen 
der Annahme des Gerichts zweiter Instanz eine Rechtssache bei-
spielsweise keine grundsätzliche Bedeutung hat - zum Beispiel 
weil eine Rechtsfrage vom Bundesgerichtshof schon geklärt wur-
de - regelmäßig durch eine knapp gehaltene Entscheidung zu 
helfen weiß. Zudem existiert bereits eine gefestigte Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs, dass erhebliche Gesetzesverstö-
ße bei der Zulassungsentscheidung – zum Beispiel keine Eröff-
nung des Instanzenzugs oder Unanfechtbarkeit kraft gesetzlicher 
Bestimmung – eine Bindungswirkung ausschließen. Die Fassung 
der Artikel 1 § 74 Abs. 1 Satz 1 als auch – aufgrund der Verwei-
sung auf § 74 Abs. 1 Satz 1 FamFG - der Artikel 21 Nr. 2 (§ 29 
Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 EGGVG), Artikel 36 Nr. 8 (§ 78 Abs. 2 Satz 
2, Abs. 3 GBO) und Artikel 39 Nr. 6 (§ 83 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 
SchRegO) FGG-Rerformgesetz-Entwurf sind geeignet, eine höhe-
re Belastung des Bundesgerichtshofs durch die Aufbürdung der 
Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen zu verursachen.“ 

 

Der neue Absatz 2 regelt die Fälle der Eingangszuständigkeit des Landge-

richts nach § 2 Abs. 1 Satz 2. In diesen Fällen bleibt es bei der Eröffnung 

der sofortigen Beschwerde. Im Hinblick auf die geplante Abschaffung des 

§ 28 Abs. 2 und 3 FGG durch den Regierungsentwurf des FGG-

Reformgesetzes ist die zur Sicherung der Einheit der Rechtsprechung bis-

lang in § 12 Abs. 2 Satz 2 vorgesehene Divergenzvorlage durch die Eröff-

nung der Rechtsbeschwerde gegen die Entscheidung des Beschwerdege-

richts zu ersetzen. Die Eröffnung der Rechtsbeschwerde gegen die Ent-

scheidung des Oberlandesgerichts als Beschwerdegericht in den Fällen der 

Eingangszuständigkeit des Landgerichts entspricht der in § 70 Abs. 1 1. Al-

ternative FamFG in der Fassung des Regierungsentwurfs des FGG-

Reformgesetzes künftig für die freiwillige Gerichtsbarkeit allgemein vorgese-
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henen Regelung und stellt sicher, dass auch in Fällen ohne Beteiligung einer 

Aktiengesellschaft, einer Kommanditgesellschaft auf Aktien oder eines Ver-

sicherungsvereins auf Gegenseitigkeit eine Befassung des Bundesgerichts-

hofs zur Sicherung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung und zur Fortbil-

dung des Rechts möglich ist. 

 

Die Konzentrationsermächtigung des Absatzes 3 betrifft die örtliche Zustän-

digkeit des Oberlandesgerichts als Beschwerdegericht und ist daher in den 

insoweit maßgeblichen neuen Absatz 2 zu integrieren.  

 

Zu Nummer 4 (§ 14) 

 

Die bislang auf gerichtliche Entscheidungen beschränkte Bekanntma-

chungspflicht wird entsprechend den Anregungen der Praxis auf gerichtliche 

Vergleiche erstreckt. Auf diese Weise können die Betroffenen über übermä-

ßige Kostenerstattungsleistungen zugunsten eines Antragstellers informiert 

werden. 

 

Zu Nummer 5 (§ 15) 

 

Die Kostenregelung ist an den neuen Instanzenzug anzupassen. Soweit 

durch die Verlagerung der Eingangszuständigkeit das Oberlandesgericht 

künftig bereits in erster Instanz entscheidet und die Verfahrensdauer damit 

erheblich verkürzt wird, ist ähnlich der für die Verfahren nach der ZPO im 

GKG vorgesehenen Regelung die bislang auf eine bzw. vier beschränkte 

Anzahl der Gebühren angemessen auf zwei bzw. sechs zu erhöhen. Damit 

wird zugleich dem Umstand Rechnung getragen, dass die gegenwärtigen 

Gebühren angesichts der geringen Gebührenhöhe nach der Kostenordnung 

sowie der Geschäftswertbeschränkung in § 15 Abs. 1 Satz 2 SpruchG zu der 

Bedeutung und zum Aufwand der Verfahren außer Verhältnis stehen.  

 

Absatz 1 Satz 7 ist an den neuen Rechtsmittelzug anzupassen. Die gewählte 

Formulierung entspricht Artikel 42 Nr. 5 des Regierungsentwurfs des FGG-

Reformgesetzes.  
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Die übrigen im Zuge der Ersetzung des FGG durch das FamFG gebotenen 

Änderungen des Spruchverfahrensgesetzes in § 2 Abs. 1 Satz 3 und 4 -neu- 

sowie in §§ 7 Abs. 8, 10 Abs. 3 und 17 Abs. 1 sind nicht Bestandteil dieses 

Entwurfs, sondern im Regierungsentwurf des FGG-Reformgesetzes enthal-

ten. 

 

Zu Artikel 7 (Änderung des Umwandlungsgesetzes)  
 

Ist einer der beteiligten Rechtsträger eine Aktiengesellschaft, eine Komman-

ditgesellschaft auf Aktien oder ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, 

verlagert sich die Eingangszuständigkeit für die Klage gegen die Zustim-

mung der Hauptversammlung zu der Umstrukturierungsmaßnahme infolge 

der Änderung des § 246 Abs. 3 Satz 1 AktG auf das Oberlandesgericht. Da 

die Zuständigkeit für das Freigabeverfahren nach § 16 Abs. 3 an die Zustän-

digkeit des Gerichts der Hauptsache anknüpft, verlagert sich die Zuständig-

keit für das Freigabeverfahren entsprechend.  

 

Entscheidet danach das Oberlandesgericht in erster Instanz über den Frei-

gabeantrag, ist die Regelung über die Anfechtung der Freigabeentscheidung 

in § 16 Abs. 3 Satz 6 anzupassen. Für den Fall der Freigabeentscheidung 

durch das Landgericht ist dort die Eröffnung der sofortigen Beschwerde vor-

gesehen, über die das Oberlandesgericht zu entscheiden hat. Entscheidet 

das Oberlandesgericht bereits in erster Instanz, ist für eine sofortige Be-

schwerde aber kein Raum. Dies ist klarzustellen. Da schon bisher gegen die 

Entscheidung des Beschwerdegerichts keine Rechtsbeschwerde eröffnet ist 

(vgl. BGH ZIP 2006, 1151), ist auch kein Rechtsmittel zum Bundesgerichts-

hof zu eröffnen. Das zweite Gesetz zur Änderung des Umwandlungsgeset-

zes hat die Rechtsbeschwerde ausdrücklich ausgeschlossen.  
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Zu Artikel 8 (Änderung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit be-

schränkter Haftung)  
 

Zu Nummer 1 (§ 51c) 

 

Die Rechtsprechung wendet die §§ 246 ff. AktG derzeit im Ergebnis auch auf 

Klagen gegen die Wirksamkeit von Beschlüssen bei der GmbH an. Für die-

sen Bereich ist daher eine selbständige Regelung der Eingangszuständigkeit 

entsprechend dem bisherigen § 246 Abs. 3 AktG erforderlich. Eine gesetzli-

che Regelung der bisherigen Rechtsprechung zur Anwendung der §§ 246 ff. 

AktG ist darüber hinaus nicht veranlasst, um die weitere Entwicklung der 

Rechtsprechung nicht zu beeinträchtigen. 

 

Zu Nummer 2 (§ 75) 

 

Die Bestimmung verweist derzeit für den Sonderfall der Nichtigkeitsklage 

ausdrücklich auf § 246 AktG. Die Verweisung ist nunmehr auf die neue au-

tonome Zuständigkeitsregelung des § 51c zu richten. 

 

Zu Artikel 9 (Änderung des Gerichtskostengesetzes)  
 
Zu Nummer 1 (Gliederung) 

 

Die Gliederung ist entsprechend der Einfügung der beiden neuen Unterab-

schnitte des Abschnittes 1 anzupassen. 

 

Zu Nummer 2 (Teil 1 Hauptabschnitt 2 Abschnitt 1) 

 

Zu Buchstabe a) 

 

Die unterschiedlichen Gebühren für die vor den Amts- und Landgerichten auf 

der einen und den Oberlandesgerichten auf der anderen Seite geführten 

Verfahren des ersten Rechtszuges sollen bereits systematisch durch eigene 

Unterabschnitte verdeutlicht werden. Die bisherigen Regelungen des Ab-
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schnitts 1 bilden dementsprechend den neuen Unterabschnitt 1. 

 

Zu Buchstabe b) 

 

Die Vorbemerkung 1.2.1 betrifft die nach § 118 Abs. 1 Nr. 2 GVG vor dem 

Oberlandesgericht geführten Musterverfahren nach dem Kapitalanleger-

Musterverfahrensgesetz. Es ist systematisch vorzugswürdig, die Vorbemer-

kung ausschließlich dem Unterabschnitt 2 voranzustellen, nach dem sich die 

Gebühren für vor dem Oberlandesgericht geführten erstinstanzlichen Verfah-

ren richten. Vor dem neuen ersten Unterabschnitt ist die Vorbemerkung da-

her aufzuheben. 

 

Zu Buchstabe c) 

 

Der neue Unterabschnitt 2 zu Abschnitt 1 enthält die Gebührentatbestände 

für die vor dem Oberlandesgericht geführten Verfahren des ersten Rechts-

zuges. Die Vorbemerkung 1.2.1 ist dieser Systematik entsprechend dem 

neuen Unterabschnitt 2 voranzustellen. 

 

Den in erster Instanz dem Oberlandesgericht zugewiesenen aktienrechtli-

chen Verfahren kommt besondere Bedeutung zu, die auch in den Gerichts-

gebühren zum Ausdruck kommen soll. Diese beruht nicht nur auf den oft ho-

hen Streitwerten, sondern insbesondere auf der Beschleunigung der Verfah-

ren bis zur rechtskräftigen Entscheidung. Denn die Parteien erhalten schnel-

le obergerichtliche Entscheidungen.  

 

In Anlehnung an die Regelungen zu den Prozessverfahren im ersten 

Rechtszug der Verwaltungsgerichtsbarkeit nach Teil 5 Hauptabschnitt 1, Ab-

schnitt 1 KV GKG werden für die vor den Oberlandesgerichten geführten 

Verfahren erster Instanz die Gebühren erhoben, die sonst in der Berufungs-

instanz zivilprozessualer Verfahren anfallen. 

 

Im Übrigen entsprechen die Tatbestände der neuen Nummern 1212 und 

1213 denen der Nummern 1210 und 1211. Neben den Gebühren für das Ver-
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fahren im Allgemeinen ist also in den Fällen eine Gebührenermäßigung um 

50 % vorgesehen, in denen das Verfahren vorzeitig beendigt wird. Die An-

merkung zu Nummer 1212 und der Tatbestand der Nummer 1213 sind um 

diejenigen Aspekte (vorausgegangenes Mahnverfahren, Klage nach § 656 

ZPO sowie Verfahren nach § 495a ZPO) bereinigt, die in den von der Verla-

gerung der Eingangszutsändigkeit betroffenen Verfahren nicht relevant wer-

den.  

 

Zu Buchstaben d) und e) 

 

Entsprechend dem bisherigen Verhältnis zwischen der Gebühr des Hauptsa-

cheverfahren nach Nummer 1210 und der nach Nummer 1642 wird die Ge-

bühr nach Nummer 1642 von bisher 1,0 angemessen auf 1,5 erhöht. 

 

Soweit für Verfahren nach § 16 Abs. 3 UmwG wie bisher das Landgericht in 

erster Instanz zuständig ist, soll die bisherige Gebühr von 1,0 unverändert 

bleiben. Gleiches gilt für die aktienrechtlichen Klagezulassungsverfahren, 

die von der Verlagerung der Eingangszuständigkeit nicht berührt werden. 

Die Gebühr für diese Verfahren ist nun gesondert in der neu eingefügten 

Nummer 1643 geregelt und wird von Nummer 1642 nicht mehr erfasst. 

 

Zu Buchstabe f) 

 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe e. 

 

Zu Artikel 10 (Änderung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes)  

 
Zu Nummer 1 (Nummer 3300) 

 

Entsprechend der Bedeutung der in erster Instanz vor dem Oberlandesge-

richt geführten aktienrechtlichen Verfahren und dem damit regelmäßig ver-

bundenen – auch haftungsrechtlich begründeten – Mehraufwand der 

Rechtsanwälte sollen sie wie für andere vor Obergerichten geführten Verfah-

ren nach dem bisherigem Geltungsbereich der Nummer 3300 VV RVG eine 
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erhöhte Gebühr von 1,6 anstatt der für sonstige bürgerlichrechtliche Verfah-

ren im ersten Rechtszug üblichen 1,3 Gebühren erhalten. Die Vorbemerkung 

3.3.1 über die Bestimmung der Terminsgebühr sowie die Regelung zur Er-

mäßigung der Gebühr Nummer 3300 bei vorzeitiger Beendigung des Auftra-

ges in Nummer 3301 gelten auch für den erweiterten Anwendungsbereich 

der Nummer 3300. 

 

Zu Nummer 2 (Nummer 3325) 

 

Parallel zur Erfassung der Verfahrensgebühr für aktienrechtliche Hauptsa-

cheverfahren in Nummer 3300 soll auch die Verfahrensgebühr für die vor 

dem Oberlandesgericht zu führenden Freigabeverfahren angemessen von 

0,75 auf 1,0 angehoben werden.  

 

Zu Nummer 3 (Nummer 3326) 

 

Für die weiterhin vor dem Landgericht geführten Verfahren nach § 16 Abs. 3 

UmwG bleibt es bei der bisherigen Verfahrensgebühr von 0,75. Gleiches gilt 

für die aktienrechtlichen Klagezulassungsverfahren, die von der Verlagerung 

der Eingangszuständigkeit nicht berührt werden. Im Übrigen wird auf die 

Ausführungen zu Artikel 9 Nummer 2 Buchstaben d) und e) verwiesen. 

 

Zu Nummern 4 bis 7 (Nummern 3327 bis 3338 – neu – ) 

 

Es handelt sich um Folgeänderungen zu Nummer 3. 

 

Zu Artikel 11 (Übergangsvorschrift)  
 

Entsprechend anderen verfahrensrechtlichen Änderungen ist sicherzustel-

len, dass sich bei laufenden Verfahren nicht die anzuwendenden verfahrens-

rechtlichen Bestimmungen ändern. Besonders zu beachten ist, dass landge-

richtliche Entscheidungen, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes ergangen 

aber noch anfechtbar sind, nach dem Inkrafttreten weiterhin nach Maßgabe 

der alten Vorschriften anfechtbar sein müssen, da der Rechtsmittelaus-
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schluss nur gerechtfertigt ist, wenn in erster Instanz das Oberlandesgericht 

entschieden hat. Hinsichtlich der allgemeinen kostenrechtlichen Bestimmun-

gen finden die Übergangsvorschriften der §§ 71 GKG, 60 RVG Anwendung. 

 

Zu Artikel 12 (Inkrafttreten)  
 

Der Aufschub des Inkrafttretens bis zum 1. Januar 2009 stellt sicher, dass 

die Länder die nötigen Vorarbeiten durch Anpassung der personellen Aus-

stattung der Landgerichte einerseits und der Oberlandesgerichte anderer-

seits ausführen können. Die neu geschaffenen Ermächtigungen zur Konzent-

ration der örtlichen Zuständigkeit treten dagegen vorzeitig in Kraft, damit die 

Länder rechtzeitig die erforderlichen Rechtsverordnungen erlassen können. 
 


	901vor.pdf
	A. Problem und Ziel
	C. Alternativen
	D. Finanzielle Auswirkungen
	E. Sonstige Kosten

	901an.pdf
	leerseite.pdf
	901text.pdf
	Entwurf eines Gesetzes
	zur Einführung erstinstanzlicher Zuständigkeiten 
	des Oberlandesgerichts in aktienrechtlichen Streitigkeiten
	Artikel 3
	Inkrafttreten

	Zu Nummer 4 (§ 96)



